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1. Einleitung

1.1  UNESCO-Kriterien 
für Biosphärenregionen

Auf der Grundlage der Funktionen Schutz, Entwicklung und logistische Unter-

stützung wurden für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenregi-

onen der UNESCO in Deutschland vom deutschen MAB-Nationalkomitee (2007) 

nationale Kriterien entwickelt. Mit ihrer Erfüllung ist eine Chance für Naturschutz 

und nachhaltige Entwicklung im Sinne der SDGs (Sustainable Development 

Goals = Ziele nachhaltiger Entwicklung) der Agenda 2030 verbunden. Für die 

Machbarkeitsprüfung sind die UNESCO-A-Kriterien entscheidend, da diese be-

reits zur Antragstellung erfüllt sein müssen.

Tabelle 1: UNESCO-Kriterien

A – Kriterien, die bereits bei Antragstellung erfüllt sein müssen 
B – Bewertungskriterien, die später zu erfüllende Aufgaben beschreiben

1.2 Formale Machbarkeit 

Das MAB-Nationalkomitee (MAB-NK) empfiehlt, vor Antragstellung zu klären, 

ob das zur Diskussion stehende Gebiet grundsätzlich geeignet ist. Die entspre-

chende, hier vorliegende Machbarkeitsstudie für den Prüfraum wurde als ein 

ergebnisoffener Prozess angelegt, der prüft, ob die Voraussetzungen für eine 

Biosphärenregion gegeben sind. Dabei geht es zum einen um die Klärung der 

formalen Erfüllung der UNESCO-Kriterien, mit Fokus auf die A-Kriterien, und zum 

anderen um die Bereitschaft der Bevölkerung, einen modellhaften nachhaltigen 

Entwicklungspfad mitzugestalten und mitzugehen. Die Ergebnisse von Beteili-

gungsverfahren und Expertise sind in die Machbarkeitsstudie eingeflossen, die 

zur Entscheidungsgrundlage für oder gegen eine Biosphärenregion wird.

Nach Artikel 4 der Internationalen Leitlinien sind für die Anerkennung einer Bio-

sphärenregion die folgenden Voraussetzungen zu erfüllen (UNESCO 1996):



6

Machbarkeitsstudie Biosphärenregion Wiesbaden – Rheingau – Main – Taunus

1.  Das Gebiet soll sich aus einer Reihe verschiedener ökologischer Systeme zu-

sammensetzen, die für bedeutende biogeografische Systeme repräsentativ

sind, einschließlich abgestufter Formen des Eingriffs durch den Menschen.

2.  Das Gebiet soll für die Erhaltung der biologischen Vielfalt von Bedeutung sein.

3.  Das Gebiet soll die Möglichkeit bieten, Ansätze zur nachhaltigen Entwicklung

auf regionaler Ebene zu erforschen und zu demonstrieren.

Kernaufgabe des formalen Teils der Machbarkeitsstudie war der Nachweis der Er-

füllung der ersten und zweiten Voraussetzung der UNESCO für den Prüfraum ent-

lang der UNESCO-A-Kriterien. Die Überprüfung hat ergeben, dass die UNESCO-

A-Kriterien „Repräsentativität“, „Flächengröße und Abgrenzung“ und „Biodiver-

sität“ erfüllbar sind. Die Überprüfung des Kriteriums „Zonierung“ hat im ersten 

Schritt ergeben, dass der aktuelle potenzielle Flächenanteil der Kernzone nicht 

die erforderlichen 3 % und derjenige von Kern- und Pflegezone zusammen nicht 

die erforderlichen 20 % erreichen. Es wurden allerdings zunächst nur Flächen im 

Besitz des Landes sowie FFH-(Flora-Fauna-Habitat-)Gebiete und Naturschutz-

gebiete mit Prozessschutz als potenzielle Kern- und Pflegezone in Betracht ge-

zogen. Weitere Potenziale sind im Staatswald des Landes Hessen vorhanden 

und können bei Bedarf genutzt werden. Über die Einbeziehung kom munaler 

Flächen in Kern- oder Pflegezonen kann im Zuge der Antragstellung gemeinsam 

entschieden werden. Das Kriterium der Zonierung in Kern- und Pflegezone kann 

in jedem Fall erfüllt werden, sodass die Machbarkeit gegeben ist.

Weitere UNESCO-A-Kriterien sind „rechtliche Sicherung“, „Planung“, „Verwal-

tung und Organisation“, „Monitoring“ und „Öffentlichkeitsarbeit“. Für sie gilt, 

dass im Fall einer positiven Entscheidung für eine Biosphärenregion das Land 

Hessen ihre Erfüllung flächenmäßig, organisatorisch und finanziell sicherstellen 

kann. Eine Machbarkeit ist somit für diese Kriterien gegeben.

Tabelle 2: Übersicht über die UNESCO-Kriterien nach MAB-NK (2007)  
mit Status und Prüfergebnissen

A – Kriterien, die bereits bei Antragstellung erfüllt sein müssen
B – Bewertungskriterien, die erst nach Anerkennung relevant werden
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1.3  Nachhaltiger regionaler 
Entwicklungspfad

Die dritte Voraussetzung der Internationalen Leitlinien (siehe Kapitel 1, Ab-

schnitt 1.2) macht deutlich, dass für die Anerkennung strategische Ziele für 

nachhaltige regionale Entwicklungspfade aufzuzeigen sind. Nur durch die Ein-

beziehung weiterer funktionaler Kriterien kann die Machbarkeitsstudie den rele-

vanten Anforderungen aus dem Aktionsplan von Lima (2016 bis 2025) gerecht 

werden, der die Sustainable Development Goals (SDGs) der Agenda 2030 in 

den Fokus rückt. Ziel des Aktionsplans von Lima ist die Schaffung „florierender 

Gesellschaften im Einklang mit der Natur“. Die in Biosphärenregionen entwi-

ckelten und erprobten Nachhaltigkeitskonzepte sollen weltweit verbreitet wer-

den. Grundsätzlich ist damit die Aufgabe verknüpft, sich mit allen 17 Zielen 

(SDGs) und allen 169 Unterzielen der Agenda 2030 zu beschäftigen und die 

Aktivitäten öffentlich zu machen. Seit dem Weltkongress der Biosphärenregi-

onen 2016 in Lima stehen unter anderem die nachhaltige Nutzung natürlicher 

Ressourcen und Beiträge zur „Mäßigung des globalen Klimawandels“ ganz 

oben auf der Agenda. (MAB-NK 2017) 

Die Ziele der Agenda 2030 sind auch in den Nachhaltigkeitsstrategien für 

Deutschland verankert, sodass die projektierte Biosphärenregion eine wichtige 

Rolle als geförderter Erprobungsraum spielen kann.

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie konnten nur allgemeine und spezifische 

strategische Ziele zur nachhaltigen regionalen Entwicklung formuliert werden. 

Diese wurden im Rahmen des Beteiligungsprozesses entlang der Funktionen 

Schutz, Entwicklung, Forschung und Bildung erarbeitet. Erst nach einer Aner-

kennung beginnt mit der Aufstellung des Rahmenkonzepts der eigentliche, tief-

ergehende regionale Findungsprozess, der auch die Unterziele der SDGs be-

rücksichtigen muss.

„Ein nachhaltiges Deutschland muss ein fortschrittliches, 

innovatives, offenes und lebenswertes Land sein. Es 

zeichnet sich durch hohe Lebensqualität und wirksamen 

Umweltschutz aus. Es integriert, ist inklusiv und grenzt 

nicht aus, schafft Chancen für eine gleichberechtigte Teil-

habe aller Menschen in allen Bereichen und auf allen Ebe-

nen. Es nimmt seine internationale Verantwortung wahr.“

(BUNDESREGIERUNG, 2016)

Vision

1. Einleitung
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2. Gebietsbeschreibung

2.1  Verwaltungsgrenzen und 
sozioökonomische Grunddaten

Der Prüfraum umfasst die Landkreise Rheingau-Taunus und Main-Taunus sowie 

die Landeshauptstadt Wiesbaden. Strukturräumlich sind Wiesbaden und der 

Main-Taunus-Kreis als Verdichtungsraum, der Rheingau-Taunus-Kreis als Ord-

nungsraum definiert. Nach der Definition des Landesentwicklungsplans Hessen 

2000 sind keine ländlichen Räume vorhanden (HMWVL, 2000). Die Unterschiede 

zwischen der Großstadt Wiesbaden und den kleinen Landgemeinden des Ho-

hen Taunus sind trotzdem auffallend groß.

Abbildung 1: Karte des Prüfraums mit 
kommunalen Verwaltungsgrenzen  
(© GeoBasis-DE / BKG 2018)
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Mit einer Fläche von insgesamt 123.746 ha und einer Bevölkerungszahl von 

702.083 Einwohnerinnen und Einwohnern ergibt sich eine Bevölkerungsdichte 

von 567,4 Einw. / km². Die hohe Bevölkerungszahl und -dichte resultieren aus 

dem hohen Flächenanteil des Verdichtungsraums. Dies dürfte für eine Biosphä-

renregion in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal sein. So liegt die Bevölke-

rungsdichte bspw. im Biosphärenreservat Rhön bei 90 Einw. / km².

Insgesamt hat der gesamte Prüfraum in den letzten Jahren einen Bevölkerungs-

zuwachs erlebt und es wird auch eine weitere Zunahme der Bevölkerung, die im 

Wesentlichen auf einem positiven Wanderungssaldo beruht, prognostiziert. Be-

trachtet man die demografische Entwicklung des Prüfraums, so sind die ländli-

cheren Teilregionen tendenziell stärker von Überalterung, Abwanderung junger 

Menschen, aber auch von Altersabwanderung betroffen. Ein besonderes Au-

genmerk sollte auf die wachsende Zahl der Hochbetagten gerichtet werden. 

Beispielsweise für den Rheingau-Taunus-Kreis wird bis 2030 ein Bevölkerungs-

anteil der über Achtzigjährigen von 9,3 % prognostiziert. Im Prüfraum gibt es 

einen im hessenweiten Vergleich hohen Ausländeranteil und viele Menschen mit 

Migrationshintergrund. In Wiesbaden hatten im Jahr 2016 54,3 % der Kinder in 

Tageseinrichtungen einen Migrationshintergrund. Grundsätzlich hat Wiesbaden 

den höchsten Anteil an Kindern und Jugendlichen im Prüfraum. Dabei ist zu 

beachten, dass sich viele in einer schwierigen Lebenssituation befinden. Im Jahr 

2016 betrug der Anteil an Kindern in Armut in Wiesbaden 23,6 %. Das ist ein 

auch im hessenweiten Vergleich auffällig hoher Anteil. 

Bei dem betrachteten Prüfraum handelt es sich, sowohl im bundesweiten als 

auch im hessenweiten Vergleich, um eine ökonomisch überdurchschnittlich 

starke Region mit hohen Durchschnittseinkommen und einem hohen Qualifizie-

rungsgrad der Erwerbstätigen. Im gesamten Prüfraum liegt das Durchschnitts-

einkommen über dem Durchschnitt des Landes Hessen von 22.454 Euro. Es ist 

aber zu beachten, dass es eine große Spreizung der Einkommen auf kleinem 

Raum gibt. So gehörten im Jahr 2016 in Wiesbaden 45,8 % der Haushalte zu je-

nen mit niedrigem Einkommen. 

Im Verdichtungsraum der Metropolregion Frankfurt/RheinMain sind das Brutto-

inlandsprodukt und die Bruttowertschöpfung erwartungsgemäß höher als in 

den kleineren Landgemeinden, wohingegen das verfügbare Pro-Kopf-Einkom-

men nicht zuletzt aufgrund der Pendlersituation eher ausgeglichen ist. 

Heinke 2019, HessiscHes statistiscHes Landesamt 2017, 2018a, b)

Tabelle 3: Sozioökonomische Grunddaten (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie,  
Hessisches Statistisches Landesamt 2017, 2018a, 2018b)
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2.2 Natürliche Grundlagen

2.2.1 Naturräume
Es ist der Kontrast zwischen dem langgestreckten, bewaldeten Taunuskamm 

des Rheinischen Schiefergebirges und der Rheinebene mit dem urbanen Rhein-

Main-Gebiet, der die Großlandschaft prägt. Der Prüfraum deckt naturräumlich 

den größten Teil des Taunus ab und fällt nach Süden und Südwesten in das Tief-

land von Rhein und Main ab. Geologisch ist er überwiegend Teil des Rheinischen 

Schiefergebirges, das durch Auffaltung und Hebung mit anschließender Abtra-

gung entstanden ist und durch das Rheinengtal in den westlichen Hunsrück und 

den Taunus geteilt wird. Die steilen Talhänge des Oberen Mittelrheintals sind 

Teil des schmalsten und am tiefsten eingeschnittenen Teilstücks des Rhein-

durchbruchs. Der anschließende Hohe Taunus ist ein Quarzitrücken, der von 

Südwest nach Nordost verläuft. Im Süden schließt sich als westlicher Ausläufer 

das Rheingaugebirge an. Es liegt parallel zum ostwestlichen Lauf des Rheins und 

ist Wasserscheide zwischen Rhein und Wisper. Der Rhein ist auf seiner Rhein-

gaustrecke deutlich breiter als sonst und weist einige Inseln auf. Das Wispertal 

besticht durch seine oft schluchtenartigen Täler. An die Höhenwaldungen zwi-

schen den Bachtälern auf den nach Süden und Südwesten abfallenden Hängen 

schließen sich die Weinberge des klimatisch begünstigten Rheingaus an. Nach 

Norden hin fällt die Mittelgebirgslandschaft des Taunus bis zur Lahn und zum 

Limburger Becken hin langsam ab. Der Lahn zufließende Gewässer sind Aar, 

Wörsbach und Emsbach. Der Gebirgszug des Taunus wird im Hintertaunus 
Abbildung 2: Haupteinheiten der 
naturräumlichen Gliederung nach 
kLausing (1988) im Prüfraum  
(HLNUG 2019, © GeoBasis-DE /  
BKG 2018)

2. Gebietsbeschreibung
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durch die größtenteils lössbedeckte Idsteiner Senke unterbrochen, die als Gra-

bensenke eine Fortsetzung des Limburger Beckens darstellt. 

Der schmale Streifen des Vortaunus leitet vom Hohen Taunus in das Rhein-Main-

Tiefland, eine Fortsetzung der Niederung des Oberrheingrabens, über. Im 

Prüfraum gehören, neben dem Rheingau und einem schmalen Streifen der In-

gelheimer Rheinebene, das Main-Taunusvorland, eine flachwellige, von Taunus-

bächen in Rücken und Riedel gegliederte Hochebene, sowie die Mainmün-

dungsaue und die Mainauen bei Hochheim und Flörsheim dazu. Sie sind Teil der 

vorwiegend sandigen Untermainebene und eng mit der Kultur des Weinbaus 

verknüpft. 

(Büttner et al. 2011, kLausing 1988, naturpark rHein-taunus 2018).

2.2.2 Geologie
Der Taunus wird geologisch in drei Großeinheiten unterteilt. Im Norden liegt die 

Hintertaunus-Einheit, überwiegend bestehend aus Tonschiefern, in der Mitte 

die Taunuskamm-Einheit mit Quarzit als typischem Taunusgestein und südlich 

davon die Vordertaunus-Einheit, eine schmale Zone mit schwach metamorphen 

Gesteinen wie Phyllite, Grünschiefer und Serizitgneise. Südlich schließt sich der 

Oberrheingraben mit seiner in Mainzer Becken und Hessische Senke sich gabel-

förmig aufspaltenden Tektonik an. Diese Senkungsgebiete sind mit sehr unter-

schiedlichen Ablagerungen wie Schotter, Sande, Tone, Kalke und Mergel gefüllt. 

(kLausing 1988, toussaint 2018)

2.2.3 Klima
Der Taunus ist ein relativ niedriges Mittelgebirge, in dem die Klimaverhältnisse 

wärmer und trockener als in vergleichbaren Gebirgen sind. Charakteristisch ist 

die Übergangslage zwischen den ozeanisch geprägten Landschaften West-

deutschlands und den kontinentaleren Gebieten im Osten und Süden. Die Nie-

derschläge bewegen sich langjährig zwischen 1.000 mm im Feldberggebiet und 

650 mm in den tieferen Lagen. Das Mittelgebirge ist von warmen und trockenen 

Tieflagen umgeben. Der Rheingau ist durch seine Lage am Südhang des Taunus 

klimatisch besonders begünstigt. Der Nordwind abhaltende Taunuskamm bzw. 

das Rheingaugebirge und die Wärme speichernden Wasserflächen des Rheins 

machen ihn zu den wärmsten und trockensten Gebieten Deutschlands. Auch das 

sich nach Süden und Südosten zum Main hin senkende Taunusvorland zeichnet sich 

durch eine besonders frühe Vegetationsperiode aus. (kLausing 1988, eHmke 2018) 

2.2.4 Potenziell natürliche Vegetation
Die potenziell natürliche Vegetation beschreibt die natürlichen Pflanzengesell-

schaften, die unter den aktuellen Standortbedingungen ohne Einfluss des Men-

schen vorherrschen würden. In Deutschland wären demnach überwiegend 

Waldgesellschaften verbreitet, die hauptsächlich aus Buchen bestehen. Die 

breite Palette an potenziellen Waldgesellschaften mit Dominanz der Buchenwäl-

der zwischen Taunus und Rhein-Main spricht für eine vielgestaltige Landschaft 

und eine hohe biologische Vielfalt. Im Optimalfall sollten sie alle in der Kernzone 

potenziell vertreten sein, sodass sie sich dort repräsentativ entfalten können. Im 

Prüfraum sind mehr als die Hälfte der potenziell natürlichen Vegetationsein-

heiten vertreten. Fast vollständig abgedeckt ist der Hainsimsen-Buchenwald-
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Komplex in der Waldlandschaft im Taunus. Unterrepräsentiert bis fehlend sind 

die Einheiten im besiedelten und intensiv genutzten Main-Taunusvorland und im 

Rheingau.

Tabelle 4: Potenziell natürliche Vegetationseinheiten (nach Suck et al. 2014) im Prüfraum und 
ihre Präsenz in der potenziellen Kernzone (siehe Abschnitt „Zonierung“, S. 36, vgl. Abb. 3)

2. Gebietsbeschreibung
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2.3 Relevante kulturelle Wurzeln

Die Landschaften von Taunus und Rheingau werden seit Jahrtausenden vom 

Menschen geprägt. Alle Epochen haben zum Teil außergewöhnliche Baudenk-

mäler und Spuren in der Landschaft hinterlassen. Erste Kulturlandschaften ent-

standen in der Jungsteinzeit. Die große Anzahl an Hügelgräbern auf den Höhen 

des Taunus weist auf eine Besiedlung schon in der Bronzezeit hin, die mit der 

Eisenzeit eine Epoche technischer Innovationen einläutete, in der die Kelten eine 

große Rolle spielten. Vor etwa 2.030 Jahren begann die Römerzeit und dauerte 

etwa 350 Jahre. Die Römer brachten den Weinbau in die Klimagunstlagen des 

Rhein- und Maintales. Der Limes bildete hier die Grenze der römischen rechts-

rheinischen Provinz Obergermanien. Bereits damals war der heutige Suchraum 

der Biosphärenregion als „Civitas mattiacorum“ mit einer Brücke über den Rhein 

mit dem Militärstützpunkt „Mogontiacum“, dem heutigen Mainz, verbunden. 

Vor etwa 1.800 Jahren drangen Alemannen und Franken in das Gebiet ein. Im 

Taunus wurden vorrangig die fruchtbaren Becken und Senken im Main-Taunus-

Vorland, am östlichen Taunusrand und im Limburger Becken landwirtschaftlich 

genutzt und besiedelt, während in den Mittelgebirgslagen des Taunus der Erz-

bergbau eine große Rolle spielte. Die waldreichen Hochflächen des Hintertau-

nus wurden erst in den großen Rodungsphasen (9. bis 12. Jahrhundert) „kulti-

viert“. Im Hoch- und Spätmittelalter entstanden dort neue Rodungsinseln. Vor-

Abbildung 3: Potenziell natürliche 
Vegetationseinheiten (vgl. Tab. 4)  
und potenzielle Kernzone im Prüfraum 
(rot schraffiert) (nach suck et al. 2014, 
© GeoBasis-DE / BKG 2018)

Abbildung 4: Limeskastell Zugmantel
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nehmlich an den Bächen legte der Mensch Mühlen und Erzschmelzen an. In den 

Wäldern rauchten die Kohlemeiler und weidete das Vieh. Die Wälder und land-

wirtschaftlichen Flächen wurden massiv übernutzt und teilweise verwüstet, bis 

um 1800 eine staatlich geregelte Landwirtschaftsreform und Forstwirtschaft 

eingeführt wurde. Die heutige Kulturlandschaft des Taunus mit ihrem abwechs-

lungsreichen Erscheinungsbild weist eine regionsspezifische biologische Vielfalt 

auf. Die vielen historischen Bauten, Burgen, Schlösser, Kirchen und Klöster 

stammen aus unterschiedlichen Epochen.

Im unteren Rheingau wird der Rhein von einem breiten Streifen offener Hang-

landschaft mit überwiegender Weinkultur begleitet. Bei der Entwicklung des 

Weinbaus spielten die Klöster eine entscheidende Rolle. Der Rheingau blieb bis 

zum Ende des 18. Jahrhunderts vom Rheingauer Gebück umschlossen. Für diese 

Landwehr wurde ein 50 „Schritt“ breites Wehrholz, eine schwer zu durchdrin-

gende Hecke aus Hainbuchen und Buchen, angelegt. Die fruchtbare Lössland-

schaft des Main-Taunusvorlandes und der Untermainebene bietet den Men-

schen von alters her günstige Lebensbedingungen. Auch hier war der Weinbau 

bis ins 18 Jahrhundert weit verbreitet. Im 19. Jahrhundert wurde er mehr und 

mehr durch große Streuobstwiesen am Rande von Siedlungen ersetzt. In den 

1950er-Jahren erlangten sie ihre größte wirtschaftliche Bedeutung. Anschlie-

ßend verschwanden sie langsam. Heute werden die Streuobstbestände gepflegt 

und als wertvolle Biotope erhalten. 

Rhein und Main spielten als Verkehrs- und Handelswege früher eine noch zen-

tralere Rolle als heute, waren aber auch wichtige Grenzlinien mit bedeutsamen 

Übergängen, Fähren und Furten. Historische Fernstraßen wie die Hohe Straße 

nach Köln werden noch heute von modernen Autobahnen und Bahnstrecken wie 

der BAB 3 und der ICE-Trasse Frankfurt-Köln nachgezeichnet. In jüngerer histo-

rischer Zeit war die Entwicklung der Stadt Wiesbaden zur Weltkurstadt im 19. 

Jahrhundert prägend für die Region, insbesondere auch in Verbindung mit Bad 

Schwalbach und Schlangenbad. Zeitgleich hinterließ die Industrielle Revolution 

Spuren wie die Rheinbegradigung, den Bau heute international bedeutender 

Abbildung 5: Der Rheingau ist eine 
historische Weinbaulandschaft mit 
typischen Weinbaudörfern, Burgen, 
Schlössern, Kirchen und Klöstern aus 
unterschiedlichen Epochen, hier  
Kloster Eberbach.

2. Gebietsbeschreibung
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Bahnstrecken oder in jüngster Zeit die Etablierung des Internationalen Frankfurter 

Flughafens.

(Büttner et al. 2011, naturpark rHein-taunus 2018, pLanungsverBand BaLLungsraum 

FrankFurt / rHein-main, Wennemann mdl.)

Eine hohe landschaftliche Bedeutung haben auch die historisch gewachsenen 

Agrarlandschaften im Prüfraum: die Agrarlandschaft des Vortaunus als Standort 

großer Streuobstwiesengürtel sowie der Besonderheit von Riedellandschaften 

mit weitgehend noch kleinparzellierter Agrarlandschaft, die Ackerbaulandschaft 

des Ländchens zwischen Wiesbaden, Hofheim, Flörsheim und Hochheim, die 

Agrarlandschaften Idsteiner Land und Goldener Grund sowie jene der Taunus-

höhen Hohensteiner und Heidenroder Land.

2.4 Naturkundliche Ausstattung

2.4.1 Waldlandschaft im Taunus
Vorherrschende natürliche Waldgesellschaft im Taunus ist der bodensaure Hain-

simsen-Buchenwald, der auf nährstoffreicheren Standorten vom Waldmeister-

Buchenwald abgelöst wird. Die Baumschicht wird von der Buche bestimmt. Zu 

den Besonderheiten zählen neben den naturnahen Wäldern des Wispertaunus 

die Waldlandschaft beidseitig des Aartals und der historisch belegte alte Stadt-

wald Wiesbadens mit über 200 Jahre alten Buchen. An felsigen, sonnig-tro-

ckenen Steilhängen des Wispertals wächst kleinflächig der Rheinische Birken-

Traubeneichenwald, dessen Eichen früher zur Gewinnung von Eichenlohe für die 

•  UNESCO-Welterbestätten „Oberes Mittelrheintal“ und

„Obergermanisch-Raetischer Limes“

•  Klosterlandschaft Eberbach

•  Klosterlandschaft Gronau

•  Weinbaulandschaften der Schlösser Johannisberg und

Vollrads

•  Rheingauer Weinbaulandschaft

•  Rheingauer Gebück als grenzmarkierende Landwehr

•  Osteinscher Park, „Niederwald“ bei Rüdesheim, Ort der

„Rheinromantik“

•  Nerotal und Neroberg in Wiesbaden

•  Bäderlandschaft von Bad Soden, Bad Weilbach, Bad

Schwalbach, Schlangenbad und Wiesbaden

•  guter Bestand an Streuobstwiesen im Taunusvorland

•  Nassauische Schweiz rund um Eppstein

•  Baumpark Arboretum im östlichen Main-Taunus-Kreis

•  Rodungsinseln im Rheingaugebirge und Hinterlandswald

•  Wispertal und Aartal

•  Aartalbahn (längstes Denkmal Hessens)

•  zahlreiche historische Wege und Straßen (auch Deut-

sche Alleenstraße)

•  Stadtlandschaft von Wiesbaden mit acht Landschafts-

parks und Landschaftspark „Schlosspark Biebrich“

•  Das Ländchen mit Ländchesbahn zwischen Wiesba-

den, Hochheim und Hofheim

•  Inselrhein mit kulturell bedeutsamen Inseln (Gutshöfe

und Ähnliches)

•  Mündungsgebiet des Mains in den Rhein mit Maaraue

(kulturhistorisch bedeutsam seit Karl dem Großen und

Barbarossa)

Kulturelle Besonderheiten
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Gerberei geschält wurden. Botanische Kostbarkeiten sind Astlose Graslilie und 

Diptam. Krüppelige Waldkiefern gelten als Eiszeitrelikte und leiten zu offenen 

Felsköpfen über. An besonnten Schieferfelsen bilden sich verschiedene, oft nur 

kleinflächige Felsgesellschaften und Schutthalden aus. In engen, schattigen 

Kerbtälern findet sich der Sommerlinden-Bergahorn-Schluchtwald. Bachufer, 

Quellsümpfe und andere Feuchtstellen sind Standorte verschiedener Feucht-

wälder mit Esche und Schwarzerle. 

(nassauiscHer verein Für naturkunde 2016, eHmke 2018, Hussing mdl.) 

In der ausgedehnten Waldlandschaft lebt eine der größten Wildkatzenpopula-

tionen Deutschlands mit ca. 1.000 Tieren. Der Luchs ist wieder eingewandert. 

Auch die Bechsteinfledermaus-Population ist bedeutend. Der Feuersalamander 

lebt hauptsächlich in den Wäldern des Wispergebiets. Er benötigt ebenso wie 

der heimlich lebende Schwarzstorch die Kombination von Wald und Bach. Gar-

tenschläfer, Schwarzspecht, Mittelspecht, Heldbock, Hirschkäfer und Eremit 

sind Bewohner der alten Buchenwälder.

2.4.2 Kulturlandschaftselemente im Taunus
Ein wesentliches Merkmal der Taunushöhen, insbesondere der Gebietskörper-

schaften Hohenstein und Heidenrod und der Gemeinden des Idsteiner Lands, 

sind differenzierte Waldlandschaften, in denen Acker- und Grünlandflächen im 

Wechsel mit Wäldern stehen. Über Grünländern kreist der Rotmilan. Diese wer-

den von Flachlandmähwiesen, Berg-Glatthaferwiesen, Rot-Straußgrasrasen und 

Borstgrasrasen geprägt. Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

fliegen hier. Der feuchte Flügel leitet über zu den submontanen Goldhaferwie-

sen mit Schlangenknöterich und schließlich bei extensiver Nutzung zu seggen- 

und binsenreichen Feucht- und Nasswiesen. Wenn Feuchtwiesen brachfallen, 

breiten sich Mädesüß-Hochstaudenfluren und Großseggensümpfe aus. Natur-

schutzfachlich wertvoll sind die ausgeprägten, verzweigten Waldwiesentäler 

des Taunuskammes. Hier und da gibt es noch Pfeifengraswiesen sowie Heide- 

und Moorreste. Die Taunusäcker werden größtenteils konventionell bewirt-

schaftet. Es gibt nur noch wenige genutzte Äcker, auf denen man Ackerwild-

krautfluren finden kann. Eine typische Vogelart des Offenlandes ist die Feld-

lerche. 

(eHmke 2018, Hussing mdl.)

Abbildung 6: Im Prüfraum liegt eine 
der größten zusammenhängenden 
von Eichen und Buchen geprägte 
Waldlandschaften Hessens. In alten, 
von Bächen durchzogenen Wäldern 
leben Luchs, Wildkatze, Schwarz-
storch und Bechsteinfledermaus (hier 
Wispertaunus).

Abbildung 7: Genutzte Wälder, 
Rodungsinseln, Waldwiesen und 
Grünlandbänder der Talauen spiegeln 
unsere uralten Beziehungen zum Wald 
wider und sind wertvolle Lebensräume.

2. Gebietsbeschreibung
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2.4.4 Streuobstwiesen 
Ein hessischer Verbreitungsschwerpunkt der Streuobstwiesen liegt in den Obst-

anbaugebieten im südlichen Taunusvorland. Im Prüfraum mit Konzentrationen 

im Main-Taunus-Kreis und in Wiesbaden sind Streuobstwiesen von großer regi-

onaler Bedeutung und ein identifikationsstiftendes Kulturgut. Im Rahmen der 

Hessischen Biotopkartierung wurden 8.610 Hektar Streuobstwiesen bzw. Kom-

plexe mit hohem Streuobstflächenanteil kartiert. Meist überwiegen Apfelbäu-

me, denn im Taunus werden seit dem 18. Jahrhundert die Apfelweine aufgrund 

der südhessischen Apfelweintradition gewerbsmäßig gekeltert. Regionalty-

pische Apfelsorten haben sich entwickelt. Großflächige Streuobstflächen mit 

blütenreichen Wiesen und alten Obstbäumen mit Baumhöhlen sind wichtiger 

2.4.3 Sonderlebensräume im Oberen Mittelrheintal 
Die Welterbestätte Oberes Mittelrheintal liegt teilweise im Prüfraum und zählt 

zum Hotspot der Biologischen Vielfalt „Mittelrheintal mit den Seitentälern Nahe 

und Mosel“. Das wärmeliebende, kleinräumig wechselnde Mosaik aus Trocken- 

und Gesteinshaldenwäldern, Trockengebüschen, Halbtrocken- und Trockenra-

sen und Felsen bildet eine einzigartige historische Kultur- und Naturlandschaft. 

Diese beherbergt viele seltene Pflanzen- und Tiervorkommen, darunter einige 

Arten aus dem Mittelmeerraum und den Steppengebieten Südosteuropas. Es 

handelt sich um das umfangreichste Felsgebiet in Mitteleuropa außerhalb der 

Alpen (nassauiscHer verein Für naturkunde 2016). Mauereidechse und Spanische 

Flagge leben hier. Die Zippammer hat hier einen deutschen Verbreitungs-

schwerpunkt. Zwischen den Weinbergen ziehen sich Felspartien und Trocken-

mauern mit entsprechend angepassten Pflanzengemeinschaften. Sehr selten 

geworden sind Weinbergwildkräuter und ihre Gesellschaften. An trocken-fel-

sigen Standorten wachsen seltene trockenheitsliebende Eichenwälder, Eichen-

Hainbuchenwälder und Sommerlinden-Blockwälder. Vielfältige alt- und totholz-

reiche Wälder finden sich vor allem im Übergangsbereich zu und auf den Hoch-

flächen. 

(BfN 2018b, nassauiscHer verein Für naturkunde 2016)

Abbildung 8: Das Obere Mittel-
rheintal ist UNESCO-Welterbe und 
mit Magerrasen, Felsfluren, wärme-
liebenden Gebüschen und Trocken-
wäldern ein „Hotspot der biolo-
gischen Vielfalt“
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Abbildung 9: Die ausgedehnten 
Streuobstbestände im Taunusvorland 
sind Orte biologischer Vielfalt.

Abbildung 10: Die zahlreichen natur-
nahen Fließgewässer sind wertvolle 
ökologische Verbindungsachsen.

Lebensraum für selten gewordene Tiere der Wald- und Kulturlandschaft, die 

hier Nahrung und Quartiere finden. Darunter sind Neuntöter, Wendehals, Grün-

specht und Bechsteinfledermaus. 

(HGON o. A.; streuoBstkreis WiesBaden 2018)

2.4.5 Flüsse, Bäche und Auen
Die weitgehend naturnahen Fließgewässer-Auensysteme im Taunus haben eine 

außergewöhnlich hohe Wasserqualität. In der Wisper und der Aar, im Schwarz-

bach sowie in weiteren Oberläufen von Bächen gibt es eine besondere Fisch-

fauna. Über den Rhein können wieder Atlantischer Lachs, Meerforelle, Meer-

neunauge und Flussaal aus dem Meer in die Wisper wandern. Auch der vom 

Aussterben bedrohte Maifisch ist in den Rhein zurückgekehrt. Standfische in 

den Nebengewässern sind Groppe, Bachneunauge und Bachforelle. Steinkrebs 

und Edelkrebs sind heimisch. In der Wisper ist auch der vom Aussterben be-

drohte Schneider nachgewiesen.

Der Rhein ist zudem eine wichtige Raststation für durchziehende und überwin-

ternde Schwimm- und Watvögel. Ökologisch bedeutend sind die Inseln und Au-

enreste. Auf ihnen gibt es noch Weichholzaue mit Silberweiden-Auwald, der bei 

Hochwasser überflutet wird. Traubenkirsche, Schwarzpappel und Schwarzerle 

leiten zur Hartholzaue mit Feldulme über. Hier sind Brutplätze von Kormoran 

und Graureiher. Auch der Schwarzmilan brütet bevorzugt in Gewässernähe. Im 

Auwald lebt wieder der Biber.

(nassauiscHer verein Für naturkunde 2016)

Ersatz für Lebensräume, die in einer dynamischen natürlichen Auenlandschaft 

immer wieder durch den ungezähmten Fluss gestaltet werden, findet sich in 

aufgelassenen Kiesgruben. So zeichnet sich das Naturschutzgebiet Weilbacher 

Kiesgruben durch ein räumliches Miteinander von flachen bis steilen, lehmigen 

bis kiesigen, trockenen bis nassen Sukzessionsflächen, Tümpeln und Grundwas-

serseen aus. Pirol, Nachtigall, Rohrweihe, Wechselkröte, Kreuzkröte und Kamm-

molch leben hier. 

(RP darmstadt 2011)

2. Gebietsbeschreibung



20

3. Relevante UNESCO-Kriterien



21

3. Relevante UNESCO-Kriterien

3.1 Repräsentativität

Das Biosphärenreservat muss Landschaften und Lebensräume umfassen, die von 

den Biosphärenreservaten in Deutschland bislang nicht ausreichend repräsen-

tiert werden und die aufgrund ihrer natur- und kulturräumlichen wie auch gesell-

schaftlichen Gegebenheiten in besonderer Weise geeignet sind, das MAB-Pro-

gramm der UNESCO beispielhaft in Deutschland umzusetzen und international 

zu repräsentieren. (A) [MAB-NK 2007]

Das deutsche MAB-NK (2007) fordert eine deutschlandweite Betrachtung und 

empfiehlt eine pragmatische Bewertung der Befunde. Die Einschätzung der Re-

präsentativität des Prüfraums folgt daher den Empfehlungen des Bundesamts 

für Naturschutz (BfN), die sich auf die Ausführungen von gHaradjedagHi et al. 

(2004) und Heitepriem et al. (2017) stützen. Damit werden 24 Landschaftstypen, 

Hotspots der biologischen Vielfalt und Biotopverbundsysteme betrachtet. Die 

Landschaftstypen berücksichtigen die Aspekte naturräumliche Gliederung, 

Landnutzung, Landschaftsrahmenpläne, Regionalpläne und Naturschutzstatus 

(BFn 2011). Zu den ausgewiesenen Einzellandschaften liegen Steckbriefe vor. 

Die Vergleichsdaten zeigen, dass die deutschen Biosphärenregionen bereits ei-

nen hohen Grad an Repräsentativität aufweisen, dass aber auch noch Lücken 

bestehen. In Tabelle 5 sind die flächenmäßig relevanten Landschaftstypen im 

Prüfraum aufgelistet und ihr Potenzial zur Deckung der Lücken angegeben. In 

der sich anschließenden Tabelle 6 sind die Landschaften des Prüfraums nach 

den Steckbriefen des BFn (2011) bewertet.
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3.1.1  Verdichtungsraum, Waldlandschaft 
und Weinbaulandschaft im Verbund

Die überwiegende Zahl der weit verbreiteten Landschaftstypen Deutschlands 

mit mehr als 5.000 km2 Fläche sind durch Biosphärenregionen relativ gut abge-

deckt, diejenigen mit weniger als 5.000 km2 nur teilweise. 

•  Relevant für die projektierte Biosphärenregion ist die Lücke beim „Verdich-

tungsraum“ mit einer Abdeckung in deutschen Biosphärenregionen von 0,4 %

(51 km2). Eine „urbane Biosphärenregion“ existiert in Deutschland noch nicht.

Tabelle 5: Flächenanteile der Landschaftstypen im Prüfraum mit Gesamtabdeckung durch 
bestehende Biosphärenregionen in Deutschland und Defiziten (BfN 2011)

Tabelle 6: Flächenanteile und Bewertung der Landschaften im Untersuchungsraum (BfN 2011)
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•  Für „reine Waldlandschaft“, die den naturschutzfachlichen Wert der projektierten

Biosphärenregion prägt, sieht die deutschlandweite Abdeckung mit 8,6 % auf

den ersten Blick relativ gut aus, wobei der überwiegende Teil zudem als be-

sonders schutzwürdig bewertet wird.

•  Für „andere waldreiche Landschaft“ sind besonders schutzwürdige Land-

schaftsteile nicht in Biosphärenregionen vertreten. Die projektierte Biosphä-

renregion könnte mit einer Aufwertung ihrer „schutzwürdigen Landschaften

mit Defizit“ einen Beitrag leisten, die mit ihren Rodungsinseln und Heideresten 

teilweise von kulturhistorischer Bedeutung sind (Büttner et al. 2011).

•  Schutzwürdige „ackergeprägte, offene Kulturlandschaft“ ist mit weniger als 10 %

abgedeckt. In der projektierten Biosphärenregion ist sie im aktuellen Zustand von 

geringer naturschutzfachlicher, aber teilweise kulturhistorischer Bedeutung.

•  Zu den Landschaftstypen mit weniger als 5.000 km2 zählen „Obstbauland-

schaften“, deren schutzwürdige Landschaften mit 38 % gut abgedeckt sind.

Der in den Untersuchungsraum hineinreichende Bereich der Mainz-Ingelheimer

Rheinebene weist kaum Obstbau auf, er umfasst die Rheinaue auf hessischer

Seite. Allerdings sind in den Verdichtungsräumen von Wiesbaden und Main-

Taunus-Kreis noch relativ große Streuobstflächen erhalten geblieben, die die

Landschaft prägen.

•  Von den „Weinbaulandschaften“ sind in Deutschland schutzwürdige Landschaf-

ten nur im sehr geringen Umfang abgedeckt. Dies gilt auch für den Rheingau.

Die projektierte Biosphärenregion könnte jedoch mit ihren schutzwürdigen

Anteilen im Hotspot und Weltkulturerbe sowie mit der Klosterlandschaft

Eberbach im Rheingau die Lücke mindern.

•  Die Weinbauanteile in Steillagen des Welterbes sind der „strukturreichen Wald-

landschaft“ zugeordnet. In den bestehenden Biosphärenregionen Deutsch-

lands gibt es dazu keine schutzwürdigen Landschaften, sodass die projek-

tierte Biosphärenregion eine Lücke schließen könnte.

Stadt, Weinbau, Wald und Fluss weisen im ökologischen und soziokulturellen 

Kontext der projektierten Biosphärenregion Beziehungen mit Tradition auf. Sie 

bestimmen in Wechselwirkung mit menschlichem Tun die Identifikation inner-

halb der projektierten Biosphärenregion. Wald gilt als Wurzel der kulturellen 

Identität in Mitteleuropa. Den Weinbau brachten die Römer mit. Rhein und Main 

verbinden und begrenzen Länder, Regionen und Städte. Der Verbund aus medi-

terran angehauchtem Weinbau, mitteleuropäischem reinen Buchenwald, Flüs-

sen und einer traditionsreichen Stadt als Teil einer Metropolregion dürfte in ei-

ner Biosphärenregion weltweit einzigartig sein. Ihm kommt zudem eine ent-

scheidende Rolle für die nationale und internationale Repräsentativität zu. 

Als Vorbild für andere Regionen ergeben sich beispielhafte Beziehungen 

zwischen Stadt und Wald, Stadt und Weinbau und Stadt und Fluss.

A Biosphere Reserve characterized by important urban 

areas within or adjacent to its boundaries where the natu-

ral, socio-economic and cultural environments are shaped 

by urban influences and pressures, and set up and mana-

ged to mitigate these pressures for improved urban and 

regional sustainability. (UNESCO 2004)

Urban biosphere reserve

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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3.1.2  Stadt als Motor für nachhaltige Entwicklung 
im Stadt-Land-Verbund

Die meisten Menschen auf der Erde leben zwar in Ballungsräumen, jedoch gibt 

es nur eine Handvoll Städte, die weltweit die räumlichen Voraussetzungen und 

somit überhaupt die Chance haben, in einer urbanen Biosphärenregion nachhal-

tige Wege in die Zukunft auszuprobieren. Darunter sind Brighton in Südeng-

land, Wien in Österreich und Turin in Italien, die ihren Beitrag leisten, um die 

biologische Vielfalt der Erde zu erhalten. Untersuchungen der deutschen Bio-

sphärenregionen haben ergeben, dass städtische Bereiche bisher nicht vertre-

ten sind und somit dort keine Nachhaltigkeitsstrategien im Sinne von MAB er-

probt werden können. Die Metropolregion Frankfurt / RheinMain wäre prädes-

tiniert, als mögliche urbane Biosphärenregion diese Lücke zu schließen. Sie 

erstreckt sich im Oberrheinischen Tiefland entlang des Taunus-Höhenzugs vom 

Mittelrheintal bis zur Wetterau. Der „Verdichtungsraum“ der projektierten Bio-

sphärenregion ist mit etwa 25.000 ha Kernbestandteil dieser dynamisch wachsen-

den Metropolregion und grenzt mit dem „Verdichtungsraum“ des Main-Taunus-

Kreises an das Stadtgebiet von Frankfurt – globale Drehscheibe Deutschlands 

und Finanzzentrum Europas. Zentrale Verkehrsachsen verlaufen und kreuzen 

sich hier, bis in den Bereich digitaler Infrastruktur oder des Energie-Ultranets. 

Dennoch wechselt hier zwischen Taunus und Frankfurt die Landschaft teilweise 

noch zwischen Stadt und Land und befindet sich in einem stetigen Wandel. 

Wiesbaden, die Landeshauptstadt Hessens, ist im Unterschied dazu eines der 

ältesten Kurbäder Europas. Kuranlagen und Landschaftsparks prägen die Grün-

anlagen der Kernstadt. Hier laufen beispielsweise modellhafte Bestrebungen in 

Richtung einer nachhaltigen Mobilität. Ebenfalls im Untersuchungsraum liegen 

die Bäderlandschaften Bad Sodens, Bad Weilbachs, Bad Schwalbachs und 

Schlangenbads.

Nicht umsonst empfiehlt die UNESCO in ihrer Sevilla-Strategie die Einbeziehung 

urbaner Räume und devastierter Agrarlandschaften. Die Einbindung des ur-

banen Raums direkt in die Biosphärenregion ist voller Chancen für eine nachhal-

tige Entwicklung im Sinne der SDGs der Agenda 2030. Kein anderer (Schutz-)

Status bietet eine vergleichbare Chance, im Stadt-Land-Verbund und -Zieldialog 

positive wirtschaftliche, soziale und ökologische Verbindungen so weitreichend 

zu unterstützen sowie nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherzu-

stellen.

Die projektierte Biosphärenregion könnte zu eine Art „Innovationsraum“ werden, 

in dem zukunftsfähige nachhaltige Lösungen im Sinne der SDGs der Agenda 2030 

für die großen aktuellen Herausforderungen entwickelt und erprobt werden. So 

könnten die Erhaltung von Lebensräumen und biologischer Vielfalt gemeinsam 

gestaltet und die damit zunehmende Lebens- und Erholungsqualität wahrge-

nommen werden. Besucherlenkung und Biotopverbund könnten im großen 

räumlichen Zusammenhang gedacht werden. Kooperationen könnten die Siche-

rung nachhaltiger Wertschöpfungsketten gewährleisten. Von einem gleichbe-

rechtigten Miteinander entlang eines abgestimmten nachhaltigen Entwick-

lungspfads würden sowohl die Stadt als auch der ländliche Raum profitieren. 

Hinzu kommt, dass auch urbane Räume vielfältige und ökologisch wertvolle Le-

bensräume aufweisen, die aufgewertet und gesichert werden sollten. Die Stadt-

bereiche könnten auch einen Schritt zu mehr Selbstversorgung gehen. Vor-

bildräume mit neuen, nachhaltigen Mensch-Natur-Verhältnissen im Sinne von 
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MAB könnten entstehen. Die Menschen in der Stadt würden zu Akteurinnen  

und Akteuren des Wandels und einer Transformation im Sinne nachhaltiger  

Entwicklung.

3.1.3  Beziehung Stadt und Wald 
– für ein einzigartiges Naturerbe

In Mitteleuropa sind Buchenwälder ein wichtiger Bestandteil der Kulturland-

schaft und übernehmen vielfältige Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen für 

den Menschen. Gleichsam sind sie Ursprungsorte der biologischen Vielfalt. 

Schutzwürdige Waldlandschaften können hier nur in einer Kombination gezielter 

Nutz-, Schutz- und Pflegemaßnahmen erhalten werden. Biosphärenregionen 

können modellhaft zeigen, wie der Mensch ihre biologische Vielfalt erhalten und 

einen nachhaltigen Umgang pflegen kann. Je nach Zustand bzw. menschlicher 

Einflussintensität und Funktion werden sie Teil des Zonierungskonzepts einer 

Biosphärenregion sein. In den Modellregionen gilt es, vertiefend auszuloten, 

wie biologische Vielfalt und Waldbewirtschaftung sich möglichst gut vertragen. 

In der projektierten Biosphärenregion sind die Landschaftstypen „reine Wald-

landschaft“ mit 30 % und „andere waldreiche Landschaft“ mit 37 % vertreten, 

sodass die Wälder in den einzuschlagenden nachhaltigen Entwicklungspfad mit 

eingebunden werden müssen. Bei der Beurteilung, ob die Flächenanteile der 

Biosphärenregionen in Deutschland für „reine Waldlandschaft“ mit 8,6 % ausrei-

chend sind (entspricht etwa 0,5 % aller reinen Waldlandschaften, die nur noch 

etwa einen Flächenanteil von 6 % haben), muss berücksichtigt werden, dass nur 

reine, naturnahe Waldlandschaften dem Ur-Ökosystem Mitteleuropas nahe 

kommen. Auch Deutschland und Hessen tragen eine globale Verantwortung für 

das weltweit einzigartige UNESCO-Weltnaturerbe „Alte Buchenwälder und  

Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas“ als ein Erbe der 

ganzen Menschheit. Waren einmal zwei Drittel der Fläche Deutschlands mit  

Buchenwäldern bedeckt, so sind es heute nur noch 4,8 %. Betrachtet man nur 

die alten Buchenwälder – also solche, die älter als 160 Jahre sind –, so sind es 

gerade noch 0,16 % (knapp et al. 2007). Infolge von menschlicher Einflussnahme 

und forstlicher Nutzung gibt es keine Urwälder mehr und sind naturnahe  

Buchenwälder sehr selten geworden. Streng geschützte nutzungsfreie Buchen-

wälder machen zudem nur 0,6 % (scHerFose et al. 2007) der deutschen Wald-

fläche aus. Das Ökosystem Buchenwald mit natürlicher Dynamik ist demnach 

stark bedroht. In der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt kommt daher 

dem Waldschutz eine besondere Rolle zu. Bis 2020 sollen 5 % aller Wälder in 

Deutschland nutzungsfrei werden. (BMUB 2007)

Die Waldachsen der westlichen und südwestlichen Mittelgebirge Deutschlands 

des bundesweiten Biotopverbunds sind bisher nicht durch Biosphärenregionen 

geschützt. Die projektierte Biosphärenregion könnte mit ihren ausgedehnten 

Wäldern einen Beitrag leisten. Von besonderer Bedeutung ist in der projek-

tierten Biosphärenregion die im Einzugsbereich der Wisper zu findende, beson-

ders schutzwürdige „reine Waldlandschaft“ des Wispertaunus mit „national 

bedeutsamen Flächen für den Biotopverbund“ beziehungsweise der Hinter-

landswald, der als das größte zusammenhängende und unzerschnittene  

Waldgebiet Hessens gilt (Büttner et al. 2011). An historischen Waldstandorten 

leben besondere Arten wie Wildkatze, Luchs, Schwarzstorch und Bechstein-

fledermaus. 

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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Besonders schutzwürdige Landschaften mit hohem Schutzgebietsanteil haben 

nach gHaradjedagHi et al. (2004) in den deutschen Mittelgebirgen nur einen An-

teil von 7,2 %. Die hohe Wertigkeit der „reinen Waldlandschaft“ in der projek-

tierten Biosphärenregion ist belegt. Für den Landschaftstyp „andere waldreiche 

Landschaft“ sind aufgrund der Schutzgebiets- und Bewirtschaftungssituation 

(zum Beispiel Wiesbadener Stadtwald) besonders schutzwürdige Anteile wahr-

scheinlich und eine Aufwertung der defizitären Bereiche teilweise möglich.

Vor dem Hintergrund der Etablierung von Naturwäldern mit Prozessschutz im 

Sinne der Nationalen Biodiversitätsstrategie fehlt eine deutsche Modellregion, 

die eine nachhaltige Koexistenz von Mensch und naturnahem Wald im Verbund 

von Stadt und Land erprobt. Teile der „reinen Waldlandschaft“ in der projek-

tierten Biosphärenregion sind für eine entsprechende Kernzone in enger Bezie-

hung zum „Verdichtungsraum“ prädestiniert. Etwa 2.500 ha sind als Kernflächen 

im Staatswald bereits ohne Nutzung. In Verflechtung mit der Stadt ist der Wald 

mit seinen Ökosystemleistungen gefragt, die Frischluft, sauberes Wasser und 

Erholung gewährleisten. Bewohner der Rhein-Main-Metropolregion suchen in 

der weiten Waldlandschaft Ruhe und Erholung. Neue zertifizierte Wanderwege 

fördern den Naturtourismus und eine nachhaltige Mobilität. 

In dem Landschaftstyp „andere waldreiche Landschaft“ gilt es, die Siedlungen 

und landwirtschaftlichen Flächen der Rodungsinseln nachhaltig einzubinden 

und die uralten Beziehungen der Menschen zum Wald als Identifikationsgrund-

lage zu erhalten. Hier sind abgestufte Formen menschlicher Eingriffe in eine 

nachhaltige Entwicklung einzubinden. Zur Sicherung der Potenziale des Lebens-

raum- und Artenschutzes ist eine extensive Nutzung von Waldwiesen und Grün-

landbändern der Talauen sowie der Wälder anzustreben, die als Teile der Puffer- 

bzw. Entwicklungszone infrage kommen. Der Rohstoff Holz aus nachhaltiger 

Waldbewirtschaftung steht am Anfang traditioneller und innovativer Wert-

schöpfungsketten, die die Regionalentwicklung bereichern können.

Abbildung 11: Wald trifft Stadt
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3.1.4  Beziehung Stadt und Kulturlandschaft 
– für ein einzigartiges Kulturerbe

Der Typ „Weinbaulandschaft“ (Kulturlandschaft mit Weinbau) konzentriert sich 

in der projektierten Biosphärenregion mit etwa 6.360 ha auf den Rheingau, das 

Vorhügelland des Taunus – eine historische Weinbauregion mit internationalem 

Bekanntheitsgrad. Hier hat sich eine traditionelle Kulturlandschaft mit typischen 

historischen Weinbaudörfern in Siedlungskernen erhalten. Hinzu kommen histo-

rische Gebäude, Burgen, Schlösser, Kirchen und Klöster aus unterschiedlichen 

Epochen. Die Menschen haben hier eine besondere, gewachsene Verbunden-

heit mit ihrer Heimat. Hervorzuheben ist die kleinräumig parzellierte Weinbau-

landschaft der Klosteranlage Eberbach mit ihren klösterlichen Weinbergen und 

einstigen landwirtschaftlichen Gehöften. 

Auch im engen Durchbruchtal des Rheins durch das Rheinische Schiefergebirge 

wird in Süd-Steillagen traditioneller Terrassenweinbau betrieben („Unterer Rhein-

gau“). Die Steilhanglagen im UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal sind 

naturschutzfachlich bedeutend. Sie liegen im Hotspot der biologischen Vielfalt 12 

„Mittelrheintal mit den Seitentälern Nahe und Mosel“. Mit ihren Magerrasen, Fels-

fluren, ihrem wärmeliebenden Gebüsch und dessen Säumen sowie Extremwäldern 

sind sie wichtige Bausteine der biologischen Vielfalt. Die Einmaligkeit der Hotspot-

Beschaffenheit unterstützt die Repräsentativität der projektierten Biosphärenregion. 

In Heitepriem et al. (2017) ist die extreme Weinbaulandschaft der „strukturreichen 

Waldlandschaft“ in besonders schutzwürdiger Ausprägung zugeordnet. Sie kann 

somit mit etwa 2.150 ha eine Lücke im Landschaftstypenbestand der bestehen-

den Biosphärenregionen mildern, sodass sie für den Nachweis der Repräsenta-

tivität von Belang ist. 

Für die Metropolregion ist die „Weinbaulandschaft“ im Rheingau ein bedeu-

tendes Naherholungsgebiet. Touristisch vermarktet sie sich mit Rhein und Wein. 

Abbildung 12: Weinbau trifft Stadt

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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Typische Angebote wie Straußwirtschaften und Weinwanderungen bestimmen 

das Angebot des Wein- und Kulturtourismus.

Im Rheingau gilt es, traditionelle Bindungen mit historischem Weinbau zu pflegen, 

um den Wert der Landschaft zu erhalten. Die Hochschule Geisenheim und das 

Staatsweingut Eberbach könnten Vorreiter für eine nachhaltige Entwicklung der 

Weinbauregion werden. Weinbau und Naturschutz könnten verstärkt verknüpft 

werden.

In der Kulturlandschaft der projektierten Biosphärenregion ist auch die „ackerge-

prägte, offene Kulturlandschaft“ im Limburger Becken und in der Idsteiner Senke 

mit etwa 5.700 ha von Bedeutung. Hier gibt es kulturhistorisch bedeutsame bzw. 

gewachsene Kulturlandschaften (Büttner et al. 2011) mit Ankerfunktion für regio-

nale Identifikation, die zudem ein ökologisches Aufwertungspotenzial aufweisen. 

In den deutschen Biosphärenregionen gibt es ein Defizit bei schutzwürdigen 

Landschaftsteilen.

Im Peer Review zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie wird festgestellt, dass 

die biologische Vielfalt in Deutschland „hauptsächlich auf landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen“ zunehmend verschwindet. Die internationale Peer Group emp-

fiehlt, „die Realisierung grundlegender Veränderungen, die für unsere Milch- 

und Fleischindustrie sowie unsere Ernährung insgesamt notwendig sind, in ähn-

lichem Ausmaß wie bei der Energiewende“. (internationaL peer group 2018)

In der projektierten Biosphärenregion mit ihrem hohen Stadtanteil ergeben sich 

in Beziehung zur Landwirtschaft grundlegende Ansatzpunkte für eine nachhal-

tige Entwicklung.

3.1.5  Beziehung Stadt und Flusslandschaft 
– für Vernetzung und Identifikation

Die großen Flussachsen von Rhein und Donau mit ihren Hauptnebenflüssen sind 

als „Gewässerlandschaften“ nicht in einer deutschen Biosphärenregion vertreten. 

In der projektierten Biosphärenregion fließen Rhein und Main über eine Länge 

von 66 Kilometer. Sie sind als traditionelle Verkehrswege mit typischen Siedlungs-

weisen von großer kulturhistorischer und wirtschaftlicher Bedeutung und wesent-

liche Identifikationsanker für Menschen der Region. Eine große naturschutzfach-

liche Bedeutung hat das RAMSAR-Schutzgebiet zwischen Eltville und Bingen. 

Rheinauen und Rheininseln sind international bedeutsame Trittsteinbiotope des 

Vogelzuges, Rast-, Nahrungs- und Schutzräume. Die Naturschutzgebiete Ma-

riannenaue und Rüdesheimer Aue sind Teil des länderübergreifenden Europare-

servats „Rheinauen Bingen-Erbach“ und des Vogelschutzgebiets „Inselrhein“. 

Bedeutsam sind die zahlreichen Taunusbäche, die ihren Ursprung in den Hoch-

lagen haben und von dort in den Rhein bzw. den Main fließen. Sie haben die 

Landschaft gestaltet und sind wichtige ökologische Vernetzungsstrukturen. So 

liegt das hessische Referenzgewässer, die Wisper als Nebenfluss des Rheins, das 

ausgeprägte bewaldete Talsysteme im Wispertaunus schafft, fast vollständig in 

der projektierten Biosphärenregion.

Für die Bäche und Flüsse wird es auch zukünftig darum gehen, einen guten Zu-

stand im Sinne der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen.



29

3.1.6 Resümee: Repräsentativität
Eine hohe Repräsentativität der projektierten Biosphärenregion lässt sich an-

hand der eingebundenen Landschaftstypen und ihrer Beziehungen unterei-

nander belegen. Bedeutsam für die Metropolregion Frankfurt / RheinMain ist 

die Lücke in den bestehenden deutschen Biosphärenregionen beim „Verdich-

tungsraum“. Während Wiesbaden eines der ältesten Kurbäder Europas ist, his-

torische Kuranlagen, Landschaftsparks und Architektur die Kernstadt prägen, 

wechselt die Landschaft des Main-Taunus-Kreises mit ihren traditionellen 

Streuobst wiesen und Weinanbaugebieten noch zwischen Stadt und Land und 

befindet sich in einem stetigen Wandel. Von den „Weinbaulandschaften“ liegen 

schutzwürdige Landschaften nur in sehr geringem Umfang in Biosphärenregi-

onen. Zumindest die Flächen im UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal 

und die der Klosteranlage Eberbach dürften als schutzwürdig gelten. Das 

Durchbruchtal des Rheins ist im bundesweiten Kontext als „strukturreiche 

Waldlandschaft“ in besonders schutzwürdiger Ausprägung eingeordnet. Es 

kann somit eine Lücke im Landschaftstypenbestand der bestehenden Bio-

sphärenregionen mildern, sodass es für den Nachweis der Repräsentativität 

von Belang ist. In deutschen Biosphärenregionen nicht vertreten sind zudem  

die großen Flussachsen von Rhein und Donau mit ihren Hauptnebenflüssen. 

„Reine Waldland schaften“ sind dagegen auch im schutzwürdigen Zustand bun-

desweit relativ gut abgedeckt, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass 

großflächige naturnahe Buchenwälder, wie sie im Rheingau-Taunus-Kreis liegen, 

dem Primäröko system Mitteleuropas nahe kommen und für die Erhaltung der 

biologischen Vielfalt von ausschlaggebender Bedeutung sind. Einmalig ist zu-

dem die An bindung an das Stromsystem des Rheins. Die Wälder gelten als ge-

fährdet und europäisches Weltnaturerbe, sodass hier eine globale Verantwor-

tung besteht. 

Für die Region ist somit festzustellen, dass zumindest für den „Verdichtungs-

raum“, der „strukturreichen Waldlandschaft“ und den Rhein mit Nebenfluss 

Abbildung 13: Fluss trifft Stadt

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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Main eindeutig belegt ist, dass Landschaften und Lebensräume vorkommen, 

„die von den Biosphärenreservaten in Deutschland bislang nicht ausreichend 

repräsentiert werden …“ (UNESCO-Kriterium Repräsentativität).

Das Kriterium Repräsentativität wird vom deutschen MAB-Nationalkomitee wie 

folgt weiter ausgeführt: „… und die aufgrund ihrer natur- und kulturräumlichen 

wie auch gesellschaftlichen Gegebenheiten in besonderer Weise geeignet sind, 

das MAB-Programm der UNESCO beispielhaft in Deutschland umzusetzen und 

international zu repräsentieren.“

Einmalig für Deutschland wäre die Einbindung des Verdichtungsraums einer 

Metropolregion in eine Biosphärenregion. Kein anderer Status bietet vergleich-

bare Perspektiven, im Stadt-Land-Verbund zukunftsorientierte wirtschaftliche, 

soziale und ökologische Konzepte zu unterstützen sowie nachhaltige Konsum- 

und Produktionsmuster sicherzustellen. Alle Landschaftstypen der Region be-

kämen durch die Kreis- und Gemeindegrenzen überschreitende sozioökono-

mische, kulturelle und ökologische Beziehung zur Stadt eine besondere Gewich-

tung. Ihre Bewohnerinnen und Bewohner könnten erstmalig direkt und aktiv  

auf ihre Umgebung einwirken und eine Modellregion schaffen, die sich den ak-

tuellen globalen Herausforderungen stellt und an den SDGs der Agenda 2030 

gemeinsam und gleichberechtigt arbeitet. Diesem Umstand kommt eine ent-

scheidende Rolle für die Bewertung der nationalen und internationalen Reprä-

sentativität zu. Als Vorbild für andere Regionen würden sich beispielhafte Bezie-

hungen von Stadt zum Wald, Stadt zum Weinbau und Stadt zum Fluss in einer 

urbanen Biosphärenregion ergeben. 

3.2 Flächengröße und Abgrenzung

Das Biosphärenreservat soll zur Erfüllung seiner Funktionen in der Regel mindes tens 

30.000 ha umfassen und nicht größer als 150.000 ha sein. Länderübergreifende 

Biosphärenreservate dürfen diese Gesamtfläche bei entsprechender Betreuung 

überschreiten. (A) [MAB-NK 2007]

Die Abgrenzung einer Biosphärenregion leitet sich in erster Linie von der Schutz-

funktion ab. Doch die Fixierung auf Arten- und Biotopschutz kann dem Grund-

gedanken von MAB alleine nicht gerecht werden. Es gilt, Kulturlandschaften zu 

schützen und strategische Entwicklungspfade für eine nachhaltige Entwicklung 

zu ermöglichen. Im Rahmen der Abgrenzung soll eine möglichst umfassende 

Einbindung repräsentativer Flächen der relevanten Landschaftstypen sicherge-

stellt sowie wirtschaftliche Beziehungen und soziokulturelle Aspekte berück-

sichtigt werden. Damit soll auch in Zukunft ein Zusammenwirken menschlicher 

Einflüsse mit der regionsspezifischen Vielfalt an Lebensräumen und Arten er-

möglicht werden. Die Identifikation der Menschen mit ihrer Region über Kreis- 

und Gemeindegrenzen hinweg ist dabei von großer Wichtigkeit für das Gelin-

gen der Nachhaltigkeitsbestrebungen. Es wird daher eine möglichst große 

Übereinstimmung der projektierten Biosphärenregion mit naturräumlich-topo-

grafischen, historisch-geografischen, kulturellen und politischen Grenzen ange-

strebt.



31

Die Abgrenzung der projektierten Biosphärenregion orientiert sich an bestehen-

den Verwaltungsgrenzen, um eine konsensfähige und funktionierende Verwal-

tung mit umfassenden Zuständigkeiten zur gewährleisten (vgl. Abbildung 1).  

Im Prüfraum mit Rheingau-Taunus-Kreis, Main-Taunus-Kreis und Stadt Wiesba-

den wird dies dadurch erleichtert, dass die Kreis- und Stadtgrenzen im Kontext 

zur Metropolregion historisch-kulturelle und sozioökonomische Verbindungen 

widerspiegeln.

Mit einer Fläche von 123.747 ha kann der Untersuchungsraum das Kriterium 

Flächengröße des deutschen MAB-Nationalkomitees erfüllen.

3.2.1 Naturräume, Landschaften bzw. Landschaftstypen
Entscheidend für den Nachweis der Repräsentativität des Prüfraums sind die 

Flächenanteile der Landschaftstypen nach gHaradjedagHi et al. (2004) bzw.  

Heitepriem et al. (2017), die in den anderen deutschen Biosphärenregionen nur 

unzureichend vertreten sind (vgl. Kapitel 3, Abschnitt 3.1). Im Rahmen der Auf-

stellung der Landschaftstypen wurden die Aspekte naturräumliche Gliederung, 

Landnutzung, Landschaftsrahmenpläne, Regionalpläne und Naturschutzstatus 

berücksichtigt, sodass mehrere abgrenzungsrelevante Aspekte beinhaltet sind. 

Eine möglichst große Abdeckung der bundesweit defizitären Landschaftstypen 

ist daher bereits belegt. Dies ist in erster Linie der „Verdichtungsraum“ der  

Metropolregion. 

Die besonders schutzwürdige „reine Waldlandschaft“ mit den naturnahen  

Buchenwäldern von Wispertaunus bzw. Hinterlandswald, die fast vollständig im 

Untersuchungsraum liegen, bestimmen maßgeblich den naturschutzfachlichen 

Wert der projektierten Biosphärenregion. Als Alleinstellungsmerkmal gegen-

über den anderen deutschen Biosphärenregionen kommt die „strukturreiche 

Wandlandschaft“ mit einer schutzwürdigen Landschaft im Oberen Mittelrhein-

tal hinzu. Auf diese Konstellation von Stadt und Wald trifft die traditionsreiche 

„Weinbaulandschaft“ des Rheingaus und macht das Ensemble weltweit einzig-

artig.

3.2.2 Flusseinzugsgebiete bzw. Gewässersysteme 
Über den Taunushauptkamm verlaufen die Wasserscheiden von Oberrhein und 

Main im Süden zu den Mittelrhein-Zuflüssen Wisper und Lahn im Norden. Die 

Abgrenzung der projektierten Biosphärenregion in der Größe des Untersu-

chungsraums mit den beiden Landkreisen und Wiesbaden bindet die Bäche und 

Flüsse, die nach Süden direkt in Rhein und Main sowie nach Westen über die 

Wisper entwässern, fast vollständig von der Quelle bis zur Mündung ein. Dies 

impliziert eine großes ökologisches Vernetzungspotenzial sowie die Möglich-

keit, in einer Biosphärenregion einen „guten Zustand“ gemäß der europäischen 

Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Eine Beschränkung der Abgrenzung auf 

den Rheingau-Taunus-Kreis und Wiesbaden würde dies für die Zuflüsse zum 

Main teilweise ausschließen.

In den deutschen Biosphärenregionen sind zudem die großen Flussachsen  

von Rhein und Donau mit ihren Hauptnebenflüssen nicht vertreten. Auch  

dies spricht dafür, den Mainabschnitt des Main-Taunus-Kreises mit einzube-

ziehen.

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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3.2.3 Naturparks
Der Naturpark Rhein-Taunus liegt vollständig (Fläche: 81.000 Hektar) innerhalb 

des Untersuchungsraums und nimmt 65 % der Kulisse ein. Für diesen Naturpark 

liegen unter anderem mit dem Naturparkplan und einem Managementplan für 

die Kulturlandschaft des Rheingau-Taunus-Kreises Daten und Vorplanungen vor, 

die für eine mögliche Biosphärenregion nützlich wären. Es gibt zudem umfang-

reiche Erfahrungen mit der Konzeption und Umsetzung nachhaltiger Entwick-

lungspfade im Rahmen der Regionalentwicklung sowie in den Bereichen Verwal-

tung, Forschung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Eine Beschränkung 

auf den Naturpark würde jedoch die „Weinbaulandschaft“ des Rheingaus und 

den für die Repräsentativität prioritären „Verdichtungsraum“ ausschließen.

Die gesamte Fläche des Main-Taunus-Kreises ist Bestandteil des Naturparks 

Taunus, dessen Gebiet sich, als zweitgrößter Naturpark Hessens, mit 134.775 ha 

weit über die Grenze des Untersuchungsraums über Bad Homburg bis nach 

Wetzlar erstreckt, sodass eine vollständige Einbindung nicht in Frage kommt.

3.2.4 LEADER-Förderkulissen
Im Untersuchungsraum befinden sich zwei LEADER-Förderregionen, die für 

die Umsetzung nachhaltiger Entwicklungskonzepte von großer Bedeutung 

sind. Eine mögliche Biosphärenregion könnte sowohl von einer Finanzierung 

zielgerichteter Projekte als auch von den bisher angestoßenen Entwicklungen 

profitieren.

Abbildung 14: Gewässersystem 
im Untersuchungsraum  
(© GeoBasis-DE / BKG 2018)
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Abbildung 15: Karte des Untersuchungsraums mit Naturparkgrenzen (© GeoBasis-DE / BKG 2018)

Abbildung 16: Karte mit LEADER-Regionen im Untersuchungsraum (© GeoBasis-DE / BKG 2018)

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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Die LEADER-Region Taunus liegt mit Heidenrod, Bad Schwalbach, Schlangen-

bad, Taunusstein, Hohenstein, Aarbergen, Hünstetten, Idstein, Niedernhausen 

und Waldems überwiegend im Untersuchungsraum. Außerhalb des Untersu-

chungsraums, im Hochtaunuskreis gelegen, umfasst sie Glashütten, Schmitten 

und Weilrod. (regionaLmanagement taunus 2018)

Die LEADER-Region Rheingau liegt vollständig innerhalb des Untersuchungs-

raums. Sie umfasst die Gemarkungen der Rheingauer Städte Eltville, Geisenheim, 

Lorch, Oestrich-Winkel und Rüdesheim sowie der Gemeinden Kiedrich und Walluf 

des Rheingau-Taunus-Kreises. (verein regionaLentWickLung rHeingau e. v. 2018)

3.2.5 Touristische Destinationen
Die Kulisse der möglichen Biosphärenregion beherbergt drei wesentliche touris-

tische Destinationen, die auch die Alleinstellungsmerkmale repräsentieren. Die 

Stadt Wiesbaden, das Kulturland Rheingau und der Taunus vereinen Städtetou-

rismus, Kulturreisen in eine traditionelle Weinbaulandschaft und Naturerleb-

nisse in einer einzigartigen Waldlandschaft. 

Wiesbaden, die Landeshauptstadt Hessens, wird als moderne Kongressstadt 

von der Wiesbaden Marketing GmbH beworben. Die städtetouristische Desti-

nation ist in ihrer Gesamtheit Teil des Untersuchungsraums. Messen, Kongresse 

und Tagungen erfreuen sich wachsender Beliebtheit, gleichzeitig profitiert der 

Städtetourismus durch die lokale Vernetzung von Kulturveranstaltern, dem Ein-

zelhandel und den Freizeitanbietern. Zentral wirksam sind hier das anhand von 

Nachhaltigkeitsmaßstäben neu errichtete Rhein-Main-Congress-Centrum und 

die örtliche Hotellerie. Gezielt werden herausragende Veranstaltungen wie die 

Rheingauer Weinwochen oder der Sternschnuppenmarkt beworben. (WiesBaden 

marketing GmbH 2018) Im übergeordneten Kontext gehört Wiesbaden zur touris-

tischen Destination FrankfurtRheinMain. (HMWVL 2009; arBeitskreis tourismus 

FrankFurtrHeinmain 2018) 

Der Rheingau wird von der Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus GmbH unter 

der Dachmarke „Kulturland Rheingau“ beworben. Kultur, Wein, Natur und  

Sehenswürdigkeiten stehen im Mittelpunkt der Destination. (rHeingau-taunus 

kuLtur und tourismus gmBH 2018)

„Taunus. Die Höhe.“ umfasst den gesamten Höhenzug des Taunus und wird vom 

Taunus Touristik Service e. V. beworben. Unter dem Motto „Tiefe Wälder voller 

Naturdenkmäler. Geheimnisvolle Spuren vergangener Kulturen. Prominente 

Gipfel und weitläufige Täler“ wird die Destination beworben. Der Große Feld-

berg ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region. Die Destination wird 

im Norden durch den Fluss Lahn abgegrenzt. Im Osten reicht sie bis zur Hälfte 

in die Wetterau hinein. Südlich grenzt sie an die Mainmetropole und den  

Rheingau. Das obere Mittelrheintal stellt die westliche Grenze dar. Sie ist somit 

prägender Bestandteil des Untersuchungsraums, reicht aber weit darüber  

hinaus. (taunus touristik service e. v. 2018)

Der Regionalpark RheinMain ist ebenfalls Teil des Prüfraums und hat die Aufga-

be, die verbliebenen Freiflächen zwischen den Siedlungen im Verdichtungsraum 

RheinMain zu sichern und für die Erholung suchenden Menschen der Region zu 

erschließen.
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3.2.6 Fachliche Empfehlung zur Abgrenzung
Aus der Betrachtung der politischen Grenzen, der Landschaftstypen und der 

Gewässersysteme ergibt sich die Empfehlung, den Rheingau-Taunus-Kreis, die 

Stadt Wiesbaden und den Main-Taunus-Kreis im Falle der Entscheidung für eine 

Biosphärenregion zusammenzuführen. Die Abgrenzung würde damit dem Un-

tersuchungsraum entsprechen und den kommunalen Verwaltungsgrenzen fol-

gen. Mit einer Fläche von 123.747 ha würde dieses Szenario das Kriterium der 

Flächengröße des deutschen MAB-Nationalkomitees erfüllen.

Die Bäche und Flüsse aus dem bewaldeten Taunus wären überwiegend von der 

Quelle bis zur Mündung in Rhein oder Main abgebildet. Der „Verdichtungs-

raum“ der Metropolregion Frankfurt / RheinMain zwischen Frankfurt und dem 

bewaldeten Taunuskamm mit der Bäderlandschaft Wiesbadens und den wach-

senden Siedlungen im Main-Taunus-Kreis wäre mit seinen vielfältigen Stadt-

Land-Beziehungen in allen Facetten vertreten. Über 700.000 Menschen würden 

zu Akteurinnen und Akteuren einer Modellregion für nachhaltige Entwicklung 

gemäß dem MAB-Ansatz.

Abbildung 17: Karte mit touristischen 
Destinationen im Untersuchungsraum 
(HMWVL 2009, © GeoBasis-DE / BKG 
2018)

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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3.3 Zonierung

Das Biosphärenreservat muss in Kern-, Pflege- und Entwicklungszone gegliedert 

sein. (A) Die Kernzone muss mindestens 3 Prozent der Gesamtfläche einnehmen. 

(A) Kernzone und Pflegezone müssen zusammen mindestens 20 Prozent der Ge-

samtfläche betragen. Die Kernzone soll von der Pflegezone umgeben sein. (A)

[MAB-NK 2007]

„Biosphärenregionen müssen gemäß den internationalen Leitlinien drei grund-

legende und komplementäre Funktionen erfüllen: Schutzfunktion, Entwick-

lungsfunktion und logistische Funktion … Großräumige und durch vielfältige 

traditionelle Nutzungen geprägte Natur- und Kulturlandschaften einschließlich 

der darin historisch entstandenen Vielfalt von Arten und Lebensräumen sollen 

geschützt und entwickelt werden. Diese Landschaften müssen auch für bedeu-

tende biogeographische Systeme repräsentativ sein, einschließlich abgestufter 

Formen des Eingriffs durch den Menschen. Zugleich sollen sie beispielhaft der 

Entwicklung und Erprobung von Formen nachhaltiger Wirtschaftsweisen dienen.“ 

(MAB-NK 2017a). 

3.3.1 Kernzone
In der Kernzone soll sich die Natur möglichst unbeeinflusst vom Menschen ent-

wickeln. Nutzungen sind auszuschließen. Der Schutz natürlicher bzw. naturnaher 

Ökosysteme mit ihrer biologischen Vielfalt genießt höchste Priorität. Die Kern-

zone muss daher groß genug sein, um die Dynamik ökosystemarer Prozesse zu 

ermöglichen. Dies gilt auch, wenn sie aus Teilflächen besteht. Bei der Auswahl 

sollen primär Flächen mit autochthonen, natürlichen und naturnahen Lebensräu-

men berücksichtigt werden, die repräsentativ für den Naturraum sind. Im Hin-

blick auf eine zeitnahe Entwicklung natürlicher oder naturnaher Lebensräume 

sind bei der Auswahl alte Waldflächen mit möglichst naturnaher Bestockung zu 

bevorzugen. (MAB-NK 2007).

•  Kernzonen-Teilflächen müssen mindestens 50 ha groß sein. Kleinere Kernzonen-

Teilflächen sind nur in Einzelfällen mit individueller nachvollziehbarer natur-

schutzfachlicher Begründung möglich. Ein fachliches Argument ist das Bereit-

stellen von Trittsteinbiotopen für anspruchsvolle Arten, zum Beispiel Arten

der Altersphasen von Wäldern. Kernzonen unter 50 ha Größe müssen vollstän-

dig von einer Pflegezone umgeben sein (MAB-NK 2011). Sie dürfen keine In-

frastruktureinrichtungen (Straßen, Wege, Leitungstrassen etc.) enthalten, welche

die Kontinuität des Lebensraumtyps unterbrechen. (WattendorF et al. 2017)

•  Um die großräumige Dynamik der Waldentwicklungsphasen einschließlich

erforderlicher Pflegeflächen sowie die lokale Störungsdynamik zum Beispiel

durch Sturmwurf sicherzustellen, sollen mehrere Kernzonenflächen eines

Biosphärenreservats möglichst groß sein, das heißt deutlich über 100 ha.

(WattendorF et al. 2017)

•  Zur Erhaltung des vollständigen Spektrums der Artenvielfalt eines Gebiets

kann es sinnvoll sein, neben großen Kernzonen auch kleinere Kernzonen-

flächen mit Trittsteinfunktion zu etablieren. Der Flächenanteil von Kernzonen

unter 50 ha Größe darf jedoch auch mit dieser Begründung 15 % der Kern-

zonenfläche nicht übersteigen. Die speziellen Anforderungen an Kernzonen

unter 50 ha Größe sind hierbei zu beachten und zu erfüllen. (WattendorF et al.

2017)
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•  Bei der Bemessung der Mindestgröße sind auch mögliche Außeneinflüsse sowie

die Zerschneidung in Teilflächen zu berücksichtigen. Weitgehend unzerschnit-

tene und von Randeinflüssen unbeeinträchtigte Flächen sind zu bevorzugen.

Insbesondere sind kleine, durch Verkehrswege abgeschnittene Teilflächen zu

vermeiden. Flächen entlang größerer Straßen oder Trassen, die der Verkehrs-

sicherungspflicht unterliegen, sollten aus der Kernzonenfläche herausgenommen

werden. (WattendorF et al. 2017)

Die Ziele des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel sind in 

Verbindung mit dem Schutz und der nachhaltigen Nutzung der biologischen 

Vielfalt in den Biosphärenregionen umzusetzen. Windenergieanlagen und Ener-

giepflanzenmonokulturen können allerdings zu Beeinträchtigungen der Ökosys-

teme führen. Daher sind Kern- und Pflegezonen der Biosphärenregionen voll-

ständig von der Windenergienutzung freizuhalten. Der Schutz der biologischen 

Vielfalt steht hier im Mittelpunkt. (MAB-NK 2012)

3.3.2 Pflegezone
Die Pflegezone umgibt die Kernzone möglichst vollständig oder grenzt an sie 

an. Ihre vorrangige Aufgabe ist es, unerwünschte Einflüsse in beide Richtungen 

– also in die Kernzone hinein sowie aus der Kernzone heraus – abzupuffern. Sie

kann auch Trittstein- und Vernetzungsfunktionen beispielsweise entlang schutz-

würdiger Fließgewässer wahrnehmen. Auch in der Pflegezone haben Natur-

schutzbelange Vorrang. Pflege und Nutzung der Landwirtschaft sind mit den

Schutzzielen vereinbar. Die Flächen dienen der Bewirtschaftung, Erhaltung und

Pflege von Ökosystemen, die durch Nutzung entstanden oder beeinflusst sind.

Ziel ist vor allem, extensiv genutzte Kulturlandschaften zu erhalten, die ein

breites Artenspektrum aufweisen.

Abbildung 18: Beispiel für ein Zonie-
rungskonzept mit großer Kernzonen-
fläche und kleinen Kernzonenteilen 
mit Trittsteinfunktion  
(aus WattendorF et al. 2017)

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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3.3.3 Der Weg zur Prüfung des Zonierungspotenzials
Der Prüfraum besteht aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, der Stadt Wiesbaden 

und dem Main-Taunus-Kreis. Um eine zielorientierte Zonierung im Sinne von 

MAB unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten und der Repräsen-

tativität zu erhalten, wurden folgende Daten im kartografischen Informations-

system (GIS) verschnitten:

•  Eigentumsverhältnisse (staatlich, kommunal),

•  Schutzgebietskulisse (Natura 2000-, Naturschutz- und Landschaftsschutzge-

biete),

•  unterstützende Projekte (zum Beispiel Schwerpunkt Bechsteinfledermauspro-

jekt),

•  Kernflächen HessenForst mit Clusterbildungen,

•  Nutzungstypen (CORINE Land Cover – Europaweit harmonisierte Landbede-

ckungs- und Landnutzungsdaten),

•  Hessische Biotopkartierung (Naturreg – Hessisches Naturschutzinformations-

system),

•  Zertifizierungen Waldwirtschaft (FSC, Naturland),

•  potenziell natürliche Vegetation,

•  Vorrangflächen Windenergieanlagen (Regierungspräsidium Darmstadt),

•  Vorrangflächen Naturschutz, Landwirtschaft ... (Regionalplan),

•  Zerschneidungstrassen (Autobahn, Bundesstraßen),

•  Pufferzonen des Welterbes und für den Biotopverbund wichtige Flächen und

Achsen.

Für die Auswahl der Kernzonenflächen einer möglichen Biosphärenregion wurden 

vorzugsweise Staatswaldflächen in Betracht gezogen. Dazu gehören in erster 

Linie die Kernflächen Naturschutz von HessenForst und die Naturschutzgebiete 

mit Prozessschutz. 

Dieses Vorgehen ist im Hinblick auf die Akzeptanz einer Biosphärenregion unab-

dingbar und auch im Hinblick auf den gesellschaftlichen Nutzen besser zu ver-

mitteln. Von naturschutzfachlicher Seite wurden Bedenken geäußert, dass bei 

einer Priorisierung von Staatswaldflächen die Aspekte Repräsentativität und  

biologische Vielfalt nicht ausreichend berücksichtigt werden könnten. In der 

Machbarkeitsstudie wird daher von drei Annahmen ausgegangen, die im  

Folgenden vorgestellt werden.

• Annahme 1: Kernflächen sind für eine potenzielle Kernzone geeignet.

Eine naturschutzfachliche Legitimation für die Auswahl der Kernflächen und  

ihrer überwiegend relativ geringen Größen liefert die Naturschutzleitlinie für 

den Hessischen Staatswald (HessenForst 2011). Demnach liegt dem Kernflächen-

konzept von HessenForst die Hotspot-Theorie zugrunde. In dieser wird davon 

ausgegangen, dass Maßnahmen zur Sicherung der naturnahen Arten- und Bio-

topvielfalt und natürlicher Prozessabläufe am effektivsten dort ansetzen, wo 

noch mehr oder weniger intakte Biodiversitätszentren vorhanden sind. Hessen-

Forst ist der Auffassung, dass es keine fundierte wissenschaftliche Basis für den 

notwendigen Umfang nutzungsfreier Wälder gibt und dass es daher sinnvoll ist, 

mit real vorhandenen naturschutzfachlichen Wertigkeiten die Schutzsituation 

von Alt- und Totholzbewohnern zeitnah und effektiv zu verbessern. Insgesamt 

soll die mit einem Hotspot-Konzept einhergehende räumliche Schwerpunktset-

zung wesentlich dazu beitragen, die Wirksamkeit von Naturschutzmaßnahmen 
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im Wald und ihre Vereinbarkeit mit forstwirtschaftlichen Anforderungen zu  

optimieren. 

Die Kernflächen sind demnach auf der Grundlage der vorliegenden Daten zur 

Verbreitung relevanter Waldarten, insbesondere der Erkenntnisse zu Höhlen-

zentren im Wald, als Zentren der Artenvielfalt identifiziert worden. Die Altholzin-

seln, Wälder außer regelmäßigem Betrieb (W.a.r.B.), Waldbiotopflächen (der 

Hessischen Biotopkartierung), Wälder in der Alters- und Zerfallsphase, Extrem-

standorte und Zentren der Artenvielfalt sind in das Konzept für den hessischen 

Staatswald integriert. 

Demnach sind bereits bei der Auswahl der Kernflächen im Staatswald zentrale 

Anforderungen für Kernzonen erfüllt. Hinzu kommt, dass die Landesregierung  

in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hat, Kernflächen rechtlich zu sichern, die 

größer als 100 ha sind.

•  Annahme 2: Die bereits nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-

Richtlinie) und der EU-Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesenen Schutz-

gebiete und die vorhandenen Naturschutzgebiete sind als Pflegezone

geeignet.

Im Rahmen der Konzeptionierung einer möglichen Puffer- bzw. Pflegezone wur-

de der Schwerpunkt auf bestehende Schutzgebiete gelegt. Sie sind ausgewähl-

te Orte biologischer Vielfalt, sodass mit ihrer Einbeziehung in das Zonenkonzept 

die naturraumtypischen wertvollen Lebensräume und Artenvorkommen erfasst 

werden. 

•  Annahme 3: Wälder mit FSC- und Naturland-Zertifikat sind als Kern- und

Pflegezone geeignet.

Zertifizierungen wie FSC und Naturland gewährleisten eine naturnahe Waldbe-

wirtschaftung im Sinne des Dreisäulenprinzips der Nachhaltigkeit. Sie sind da-

her ebenfalls geeignet, die Kernzone mit Prozessschutz, natürlicher Dynamik 

und biologischer Vielfalt abzupuffern. Die bereits nach den Zertifizierungsbe-

stimmungen unter Prozessschutz stehenden Referenzflächen können daher 

Teile einer Kernzone der Biosphärenregion werden.

Unter den beschriebenen Annahmen ist die Priorisierung der Eigentumsverhält-

nisse besonders im Hinblick auf den hohen Anteil großflächiger Staatswälder in 

den Schutzgebieten des Prüfraums vertretbar. Selbst artenschutzrechtliche  

Aspekte bzw. die Erhaltung von Verantwortungsarten können so berücksichtigt 

werden. 

Die in die Kernflächen im Staatswald einbezogenen kleinen Gebiete können im 

Sinne des Trittsteingedankens mit einer möglichst durchgängigen Pflegezone 

integriert werden.

In der Tabelle 7 sind die Mindestflächenansprüche für eine Naturwaldentwicklung 

zusammengestellt. Sie zeigen, dass auch Flächengrößen von weniger als 50 ha 

eine hohe Wertigkeit haben. Im Hinblick auf die Auswahlkriterien für Kernflächen 

und die Einbettung in große naturnahe bewirtschaftete Wälder scheint die Be-

rücksichtigung dieser Flächen vertretbar zu sein.

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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Tabelle 8: Auswahlkriterien für Kern- und Pflegezone mit Herangehensweise

Tabelle 7: Mindestflächenanspruch (Minimum-Strukturareal) für Naturwaldentwicklung 
(aus Wattendorf et al. 2017)
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Abbildung 19: Karte „Entwurf geprüftes 
Zonierungspotenzial Kern- und Pfle-
gezone“ (HessenForst, NATUREG-
Viewer (Hessisches Ministerium für 
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (HMUKLV),  
© GeoBasis-DE / BKG 2018)

3.3.4 Potenzielle Zonierung der Biosphärenregion
Ergebnis des umfassenden Auswahlverfahrens ist die Karte „Entwurf geprüftes 

Zonierungspotenzial Kern- und Pflegezone“ (siehe Abbildung 19). Für die Mach-

barkeitsbetrachtung im Hinblick auf die erforderlichen Flächengrößen bringt sie 

wichtige Erkenntnisse. Die Flächengröße der geprüften potenziellen Kernzo-

nenanteile beläuft sich auf 2.743,5 ha. Die Flächengröße der geprüften poten-

ziellen Pflegezone beläuft sich auf 11.592 ha.

Fortsetzung Tabelle 8: Auswahlkriterien für Kern- und Pflegezone mit Herangehensweise

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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Zusätzlich zu den geprüften Flächenanteilen besteht im Prüfraum ein ausrei-

chendes weiteres Flächenpotenzial für Kern- und Pflegezone. Das Land Hessen 

führt im Fall einer positiven Entscheidung der Kommunen zur Machbarkeitsstudie 

und zur Antragsausarbeitung auf der Grundlage der dann feststehenden Flächen-

abgrenzung der Biosphärenregion weitere Gespräche und Sondierungen durch.

Als Suchraum für die potenzielle Kern- und Pflegezone können weitere im 

Prüfraum vorhandene Natura-2000-Gebiete (FFH und VSG) mit einer Fläche von 

zusammen 3.727 ha gelten. Dabei handelt es sich um die folgenden Gebiete: 

•  FFH Wald und -Wiesen südlich Ranselberg (5912-305, Gebietsgröße: 98 ha),

•  FFH Aartalhänge zwischen Burg Hohenstein und Lindschied (5814-303, Ge-

bietsgröße: 340 ha) mit FSC-Staatswald rund um Burg Hohenstein in Verbin-

dung mit FFH Wald nord-östlich Huppert (5714-302, Gebietsgröße: 190 ha),

•  FFH Dattenberg und Wald westlich Glashütten mit Silber- und Dattenbachtal

(5716-309, Gebietsgröße 860 ha),

•  FFH Hangwälder und -Felsfluren am Kaisertempel/Martinswand bei Eppstein

(5816-311, Gebietsgröße: 229 ha),

•  FFH Wald östlich Wildsachsen (5816-312, Gebietsgröße: 270 ha) mit FSC

Staatswald,

•  FFH Galgenberg bei Diedenbergen (5916-302, Gebietsgröße: 295 ha),

•  FFH Wanderfischgebiete im Rhein (5914-351, 1.270 ha) und FFHMariannenaue

(5914-350, Gebietsgröße 81 ha),

•  NSG und FFH Engweger Kopf und Scheibigkopf bei Lorch (5912-301, Gebiets-

größe: 94 ha).

Abbildung 20: Karte „Sondierung 
weiteren Potenzials für Kern- und Pfle-
gezone im Staats- und Kommunal-
wald“ (mit Stern gekennzeichnet: 
FSC- / Naturland-zertifizierte Wälder, 
die bereits über Forstreferenzflächen 
verfügen) [HessenForst, Natureg-
Viewer Hessisches Ministerium für 
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz HMUKLV,  
© GeoBasis-DE / BKG 2018]
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Abbildung 21: Streuobstwiesen im 
südlichen Taunusvorland 
(Biotope und Komplexe nach 
Hessischer Biotopkartierung aus 
Natureg)

Ein zusätzliches Suchraumpotenzial für die Kern- und Pflegezone ist schwerpunkt-

mäßig in den FSC-zertifizierten Wäldern auf dem Gemeindegebiet Heidenrod 

und im Naturland-zertifizierten Stadtwald von Wiesbaden mit den direkt angren-

zenden Streuobstbeständen im Landschaftsschutzgebiet Wiesbaden (Zone 1) 

vorhanden. Das Potenzial an Kernzonenfläche liegt hier bei etwa 475 ha und das 

zusätzliche Flächenpotenzial für die Pflegezone beläuft sich auf etwa 5.500 ha. 

Weiteres Potenzial könnte der FSC-zertifizierte Staats- und Kommunalwald auf dem 

Gemeindegebiet von Schlangenbad mit einer Gesamtfläche von 1.773 ha bieten.

Des Weiteren wäre zu prüfen, inwiefern potenzielle Flächen für die Pflegezone 

infrage kommen, auch wenn sie keine direkte Pufferfunktion für die Kernzone 

leisten. Hierbei würden vor allem ausgedehnte Streuobstwiesen als geschützte 

Biotope infrage kommen. Im gesamten Prüfraum wurden im Rahmen der Hes-

sischen Biotopkartierung 8.610 ha Streuobstwiesen bzw. Komplexe mit hohem 

Streuobstflächenanteil kartiert. Hiervon ist allerdings bereits ein Großteil im 

Landschaftsschutzgebiet Wiesbaden enthalten. Größere zusammenhängende 

Flächen könnten im Main-Taunus-Kreis das Potenzial ergänzen.

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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3.3.5 Resümee: Machbarkeit und Handlungsbedarf
Die formale Studie betrachtet primär das aktuell umsetzbare Flächenpotenzial 

an Kern- und Pflegezone im Prüfraum und leitet daraus die aktuelle Machbarkeit 

bzw. den Handlungsbedarf ab. Berücksichtigt wird, dass das Land Hessen bei 

einer positiven Entscheidung der Region für eine Biosphärenregion die flächen-

mäßigen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen erfüllen kann. 

Festzuhalten ist:

•  Die Machbarkeit ist gegeben, auch wenn der aktuelle potenzielle Kernzonen-

anteil nicht die erforderlichen 3 % Flächenanteil erreicht. Weitere Potenziale

im Staatswald des Landes Hessen sind vorhanden und könnten bei Bedarf

eingesetzt werden. Über die Einbeziehung kommunaler Flächen in Kern- oder

Pflegezonen können die betroffenen Kommunen im Zuge einer Antragstel-

lung entscheiden.

•  Die Machbarkeit ist gegeben, auch wenn der aktuelle potenzielle Anteil von

Kern- und Pflegezone nicht die erforderlichen 20 % Flächenanteil erreicht.

Weiteres Potenzial auf kommunalen Flächen ist vorhanden, für deren Einbrin-

gung bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert wurde. Zudem kann das Land

Hessen eine weitere flächenmäßige Aufstockung gewährleisten.

In der Kernzone soll sich der Mensch bewusst zurücknehmen. Hier darf Natur 

Natur sein. Es kann beobachtet werden, wie sich der Wald ohne Einfluss des 

Menschen entwickelt, wie er zum Arten- und Klimaschutz beiträgt und wie er auf 

den Klimawandel reagiert. 

•  Zur Erfüllung des Drei-Prozent-Ziels für die Kern-

zonenfläche wären etwa 3.712  ha erforderlich, unter

der Voraussetzung, dass der gesamte Prüfraum einer

Ausweisung als Biosphärenregion zustimmt. Das

bereits geprüfte Kernzonenpotenzial umfasst eine

Fläche von etwa 2.743  ha. Dies entspricht 2,22  %

der Prüfraumfläche.

•  Die fehlenden Flächenanteile könnten durch das

vorhandene Kernzonenpotenzial von 475  ha der zerti-

fizierten Wälder von Heidenrod und Wies baden

erweitert werden. Weitere Flächenanteile wären

vorrangig in den auf Seite 42 dargestellten Natura-

2000-Gebieten im Staatswald sowie im FSC- 

zerti fizierten Kommunalwald von Schlangenbad zu

prüfen.

•  Zur Erfüllung der hier benötigten Pflegezonen-

  fläche von 17  % wären 21.037  ha erforderlich, unter

der Vor aussetzung, dass der gesamte Prüfraum einer

Aus weisung als Biosphärenregion zustimmt. Das be-

reits geprüfte Pflegezonenpotenzial umfasst eine

Fläche von 11.592  ha. Dies entspricht 9,37  % der

Prüfraumfläche.

•  Als zusätzliches Flächenpotenzial kommen die zertifizier-

ten Wälder von Heidenrod und Wiesbaden mit etwa

5.500  ha in Frage. Damit würde sich der Flächenanteil

auf 13,8  % der Prüfraumfläche erhöhen. Aus fachlicher

Sicht kommen außerdem grundsätzlich die Flächen in

den oben genannten NATURA-2000-Gebieten infrage

(vgl. Potenzialkarte, Abbildung 20).

•  Der geprüfte Kernzonenanteil der Flächen von weniger

als 50  ha an der gesamten Kernzonenfläche ist derzeit

mit ca. 20  % größer als die von WattendorF et al. (2017)

empfohlene Obergrenze von 15  %.

•  Mit den Kernflächen im Staatswald sind allerdings Zen-

tren der Artenvielfalt erfasst. Sie können im Sinne des

Trittsteingedankens in eine möglichst durchgängige

Pflegezone integriert werden.

•  Die Repräsentativität der Lebensraumtypen in Kern- und

Pflegezone wurde durch das Verschneiden mit Daten der 

Hessischen Biotopkartierung (Natureg) und der FFH-

Gebiete überprüft (siehe die Tabellen 9 bis 11). Demnach 

sind fast alle relevanten natürlichen und nutzungsbe-

dingten Lebensraumtypen des Prüfraums in der po-

tenziellen Kern- und Pflegezone vorhanden.

Kriteriencheck
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Eine umgebende Pflegezone wird nachhaltig bewirtschaftet und puffert die 

Kernzone gegen Einflüsse von außen ab. Hier eröffnet sich zudem ein Raum für 

faszinierende Naturerlebnisse. Für diese beiden Zonen übernimmt das Gebiet 

des Naturparks Rhein-Taunus aufgrund seiner einzigartigen naturkundlichen 

Ausstattung und der bestehenden Schutzgebietssituation im Verbund des 

Prüfraums die ausschlaggebende Rolle. 

Der Großteil der gesamten Region wäre Entwicklungszone, in der auf freiwilliger 

Basis zukunftsfähige Lebens- und Nutzungsentwürfe erprobt werden. Im Prüfraum 

kommt den Verdichtungsräumen von Wiesbaden und Main-Taunus-Kreis unter dem 

Aspekt der Repräsentativität eine tragende Rolle zur inhaltlichen Ausgestaltung 

eines nachhaltigen Entwicklungspfads im spezifischen Stadt-Land-Verbund zu. 

Nur wenn alle drei Zonen in ihren vorgegebenen Anteilen zusammenwirken, 

kann der MAB-Ansatz der Biosphärenregion erfüllt werden. Jede Zone spielt 

demnach eine unverzichtbare Rolle im großen Ganzen.

3.4 Biodiversität

Wichtige Vorkommen pflanzen- und tiergenetischer Ressourcen sind zu benen-

nen und zu beschreiben; geeignete Maßnahmen zu ihrer Erhaltung am Ort ihres 

Vorkommens sind zu konzipieren und durchzuführen. (A) [MAB-NK 2007]

Die weltweite Erhaltung der biologischen Vielfalt zählt zu den großen globalen 

Herausforderungen der Gegenwart. Sie ist ein Hauptanliegen der Biosphärenreser-

vate. Die spezifische biologische Vielfalt der einzelnen Biosphärenreservate ist 

bei deren Entwicklung im Sinne der Repräsentativität zu sichern. Um die Erhaltung 

wichtiger Arten vor Ort, ihrer Populationen und Schlüsselökosysteme zu gewähr-

leisten, sind gezielt und vordringlich Maßnahmen im Hinblick auf Arten, Populati-

onen und Ökosysteme zu ergreifen, die besonders wichtig oder stark bedroht sind 

(UNESCO 1984). Neben endemischen und bundesweit hochgradig bedrohten 

Arten sollte in Biosphärenreservaten die Aufmerksamkeit besonders solchen 

Arten gelten, für die Deutschland eine weltweite Verantwortung trägt. Dazu 

zählen auch alte Sorten und bedrohte Haustierrassen. Biosphärenreservate tragen 

somit zur Vielfalt naturraumtypischer Ökosysteme und des Naturhaushalts bei.

Biologische Vielfalt oder Biodiversität steht als Sammel-

begriff für die Vielfalt des Lebens auf unserer Erde und ist 

die Variabilität aller lebenden Organismen und der ökolo-

gischen Komplexe, zu denen sie gehören. Biodiversität 

umfasst drei Ebenen: erstens die Vielfalt der Ökosysteme 

(dazu gehören Lebensgemeinschaften, Lebensräume 

und Landschaften), zweitens die Artenvielfalt und drittens 

die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. (BfN 2018d)

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt defi-

niert biologische Vielfalt als Variabilität unter lebenden 

Organismen jeglicher Herkunft. Dies umfasst die Vielfalt 

innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die Viel-

falt der Ökosysteme.

Biologische Vielfalt 

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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3.4.1  Methodik: Zeiger-, Leit- und Zielarten 
als Indikatoren für Vielfalt

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde die Biodiversität des Prüfraums mit 

Fokus auf Zeiger- bzw. Leit- und Zielarten unter den Tieren eingeschätzt. Zu-

sätzlich wurden für die Repräsentanz bzw. biologische Vielfalt relevante Le-

bensräume mit ihrem typischen Inventar an Tier- und Pflanzenarten soweit 

möglich betrachtet (vgl. Kapitel 2, Abschnitt 2.4). Eine Prüfung der Vorkom-

men bedeutsamer Lebensräume – einschließlich der potenziell natürlichen Ve-

getation – und relevanter Tierarten in der projektierten Kern- und Pufferzone 

sollte zeigen, ob ihre Erhaltung in einer zukünftigen Biosphärenregion gewähr-

leistet wäre. 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden keine eigenen Erhebungen durch-

geführt, sondern vorhandene Daten ausgewertet. Trotz möglicher Unvollstän-

digkeiten ergibt das Vorgehen ein aussagekräftiges Bild zur Biodiversität und zu 

den Voraussetzungen für ihre Erhaltung im Prüfraum. 

3.4.2  Lebensräume und Arten von 
internationaler Bedeutung

Einige Lebensräume und Arten sind in ihrer Verbreitung auf Europa beschränkt, 

teilweise mit Schwerpunkt in Deutschland. Im weltweiten Netz der Biosphären-

reservate tragen die europäischen bzw. deutschen Gebiete für deren Erhaltung 

eine besondere Verantwortung. Ihnen gilt daher ein besonderes Augenmerk bei 

der Betrachtung der biologischen Vielfalt des Prüfraums.

Ein bedeutender auf Europa beschränkter Lebensraum sind die Buchenwälder 

mit Rotbuche. Sie gelten als Primärökosystem Mitteleuropas. Als wesentlicher 

Lebensraum für mehr als 10.000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sind sie Schwer-

punkt der autochthonen Biodiversität. Deutsche naturnahe Buchenwälder re-

präsentieren eine für Mitteleuropa typische faunistische Lebensgemeinschaft, 

die weltweit einzigartig ist. Groß ist beispielsweise die Zahl holzbewohnender 

Insekten in den Wäldern, die sich in der Alters- und Zerfallsphase befinden. 

Steigt diese, so nimmt auch die Zahl der Vögel pro Flächenanteil zu. Ein über 

180-jähriger Buchenwald weist eine doppelt so hohe Siedlungsdichte von Brut-

vögeln auf wie ein 140-jähriger. Die Höhlenbrüter stellen dabei einen Anteil von

Zeiger- bzw. Leitarten weisen eine enge Bindung an be-

stimmte Umweltfaktoren auf. Sie reagieren infolge spezi-

eller Ansprüche besonders empfindlich auf Landschafts-

veränderungen und sind an bestimmte Lebensräume ge-

bunden. Ihr Vorkommen wird als Beleg gedeutet, dass 

auch andere Arten mit ähnlichen Ansprüchen bzw. ent-

sprechender ökologischer Potenz vorkommen. Für Le-

bensräume heißt dies: Wenn diese Arten da sind, sind 

auch die anderen da. Sie werden daher auch als Zielarten 

formuliert. Heute zählen sie meist zu den seltenen  

gefährdeten Arten, denen ihre enge ökologische Ampli-

tude, ihre geringe Verbreitung oder ihre hohen Raum-

ansprüche zum Verhängnis werden. Einige von ihnen  

zählen daher auch zu den Verantwortungsarten, für die 

ein Land aus globaler Sicht eine besondere Verantwor-

tung trägt.

Zeigerarten und Leitarten
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über 50 %. Der natürliche Buchenwald gilt demnach als besonders reich an  

Pilzen sowie Pflanzen- und Tierarten, die von Totholz profitieren.

Zahlreiche Vogelarten kommen zudem in ihrer Verbreitung weitestgehend  

kongruent mit dem Buchenwald vor. Für diese „Europäischen Endemiten“ hat 

Deutschland eine herausragende Verantwortung. Neben den verschiedenen 

Leitarten der Buchenmischwälder werden in der höchsten Bedeutungsklasse 

zahlreiche in Buchenwäldern häufige Vogelarten gelistet. Stellvertretend sind 

Mittelspecht, Waldlaubsänger und Gartenbaumläufer als Leitarten, aber auch 

Rotmilan, Blaumeise, Ringeltaube, Singdrossel und Misteldrossel zu nennen.  

Mindestens fünf Fledermausarten Mitteleuropas haben eine Verbreitung, die 

sich weltweit betrachtet schwerpunktmäßig auf Europa konzentriert. Dazu zäh-

len Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr und Rauhautfledermaus, die an das 

Vorkommen von Baumhöhlen gebunden sind. Die deutschen Buchenwälder ha-

ben somit eine hohe Bedeutung für den Erhalt der europäischen Waldpopulati-

onen der Fledermäuse. (LänderarBeitsgruppe BrandenBurg, Hessen, meckLenBurg-

vorpommern, tHüringen et al. 2009)

Urwaldkäfer zeichnen sich durch ihre sehr hohen Ansprüche an die Habitatqua-

lität und -kontinuität sowie eine sehr beschränkte Mobilität aus. Sie sind an alte 

Bäume und totes Holz mit Habitattradition gebunden. Im Prüfraum sind Eremit, 

Heldbock und Hirschkäfer nachgewiesen. Diese Käferarten spiegeln einen ho-

hen Grad an Naturnähe der Wälder wider und gelten als Wildnisarten. 

Der Naturpark Rhein-Taunus ist der waldreichste Naturpark in Hessen. Im 

Prüfraum bildet die historische Waldlandschaft des Hinterlandswaldes mit  

220 km2 das größte zusammenhängende und unzerschnittene Buchenwaldge-

biet des Bundeslandes (Büttner et al. 2011). Die oben genannten Tierarten sind 

hier vertreten, sodass der Prüfraum als Biosphärenregion einen wichtigen  

Beitrag zu ihrer Erhaltung und Sicherung des Weltnaturerbes der Europäischen 

Buchenwälder leisten könnte. 

3.4.3 FFH- und VSG-Anhangarten im Prüfraum
Die Schutzgebiete des europäischen, ökologischen Netzwerks Natura 2000 die-

nen im Wesentlichen dem Schutz der in den Anhängen I und II der FFH(Fauna-

Flora-Habitat)-Richtlinie aufgeführten Lebensraumtypen und Arten gemein-

schaftlicher Bedeutung sowie der in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie genann-

ten Vogelarten und weiteren regelmäßig auftretenden Zugvogelarten in den 

Mitgliedstaaten. Zudem sind die Tier- und Pflanzenarten gemeinschaftlichen 

Interesses des Anhangs IV der FFH-Richtlinie streng zu schützen. Bestimmte 

wirtschaftlich genutzte Arten wie zum Beispiel der Steinkrebs sind im Anhang V 

der FFH-Richtlinie gelistet. Sie unterliegen Bestimmungen, die eine nachhaltige 

Nutzung ermöglichen und sichern sollen, ohne die Arten in ihrem Bestand zu 

gefährden. (BFn 2018f)

Ziele der Vogelschutzrichtlinie (VSG) sind der Erhalt aller im europäischen  

Gebiet der Mitgliedstaaten natürlicherweise vorkommenden Vogelarten sowie 

die Gewährleistung eines für deren langfristiges Überleben ausreichenden  

Bestandes. BirdLiFe internationaL 2004 gibt für Europa 524 regelmäßig auftre-

tende Vogelarten an. Anhang I der Vogelschutzrichtlinie führt die besonders 

gefährdeten bzw. schutzwürdigen Arten auf und umfasst zurzeit 193 Arten 

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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bzw. Unterarten, von denen 114 regelmäßig in Deutschland vorkommen. Für sie 

sind besondere Schutzgebiete zu schaffen. Ein ebensolcher Schutz muss auch 

für die Vermehrungs-, Mauser-, Rast- und Überwinterungsgebiete der nicht in 

Anhang I genannten, regelmäßig auftretenden Zugvogelarten gewährleistet 

werden. Dies betrifft 186 Arten in Deutschland. Für sie sind diese Maßnahmen 

unter besonderer Berücksichtigung der Feuchtgebiete, vor allem der Feuchtge-

biete internationaler Bedeutung (RAMSAR-Gebiete), zu ergreifen. (BfN 2018g)

In Tabelle 9 sind die Anhang-II-Arten der FFH-Gebiete des Prüfraums entspre-

chend der Steckbriefe des Bundesamts für Naturschutz aufgelistet (fett). Ihnen 

gilt der Schutz der Gebiete, sodass ihre Erhaltung durch fördernde und erhal-

tende Maßnahmen gesichert wird. Deutlich wird, dass Wald- und Wasserbewoh-

ner überwiegen, was die Bedeutung der naturnahen Wälder, Flüsse und Bäche 

des Gebiets unterstreicht. 

Weitere Anhang-II-Arten in den Wäldern des Prüfraums sind Wildkatze, Luchs 

(potenziell), Rotmilan und Eremit. In der Rheinaue lebt der Biber. Auch die aus-

gewählten, nachgewiesenen Anhang-I-Arten der Vogelschutzrichtlinie leben 

überwiegend im Wald. Dies sind Schwarzspecht, Buntspecht, Grauspecht, Mit-

telspecht, Gartenbaumläufer, Habicht, Ringeltaube, Rotmilan, Schwarzstorch, 

Uhu, Sperlingskauz und Wespenbussard. Entlang der Gewässer und in Auen 

sind Eisvogel, Fischadler, Flussseeschwalbe, Rohrweihe und Weißstorch nachge-

wiesen. Wanderfalke, Schwarzmilan und Neuntöter finden im Mittelrheintal gute 

Bedingungen (BfN 2018c)

3.4.4 Deutsche und hessische Verantwortungsarten
Verantwortungsarten sind Arten, für die Deutschland aus globaler Perspektive 

eine besondere Verantwortlichkeit zugemessen wird, weil sie nur hier vorkom-

men, ein bedeutender Teil der Weltpopulation hier vorkommt oder die Art welt-

weit gefährdet ist. Bei diesen Arten sind besondere Anstrengungen erforder-

lich, um den Weltbestand zu sichern. (BfN 2018e)

In der Hessenliste sind Arten und Lebensräume aufgeführt, für deren Erhaltung 

das Land eine besondere Verantwortung hat. Im Sinne einer fachlichen Prioritä-

tensetzung wurden als Zielarten für die Hessische Biodiversitätsstrategie dieje-

nigen FFH-Arten berücksichtigt, 

•  deren Vorkommen in Hessen in einem schlechten Erhaltungszustand ist oder

•  für die von HessenForst zwischenzeitlich ein landesweites Artenhilfskonzept

erarbeitet wurde.

Im Prüfraum sind zahlreiche Zielarten für Hessen nachgewiesen (vgl. Tabelle 9). 

Dazu zählen: Feldhamster, Wildkatze, Gartenschläfer, Haselmaus, Bechsteinfleder-

maus, Großes Mausohr, Rauhautfledermaus, Braunes Langohr, Äskulapnatter, 

Kreuzkröte, Feuersalamander, Schneider, Haarstrangwurzeleule, Gestreifte 

Quelljungfer, Eremit, Hirschkäfer, Heldbock, Steinkrebs (HMUKLV 2015). 

Hier lebt demnach eine der größten Wildkatzenpopulationen Deutschlands und 

besteht ein bestätigtes Populationszentrum des europäischen Verbreitungsareals 

der Bechsteinfledermaus. Der Gartenschläfer tritt mit einer bedeutenden Popu-

lation in Wiesbaden auf und es gibt aktuelle Funde im Rheingau-Taunus-Kreis. 

Der Feldhamster hat im Prüfraum einen hochgradig isolierten Vorposten, für 

dessen Erhaltung eine besondere Verantwortung besteht.
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Tabelle 9: Liste ausgesuchter bewertungsrelevanter Tierarten im Prüfraum

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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Erläuterung: Der Fokus der ausgewählten Tierarten der Liste liegt auf Verantwortungsarten, Leitarten 
und Anhangarten der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie. Diese stehen für biologische Vielfalt und 
implizieren eine hohe ökologische und naturschutzfachliche Wertigkeit der Lebensräume. 
Die FFH-Anhangarten, die nach den FFH-Steckbriefen vom BfN in FFH-Gebieten des Prüfraumes vor-
kommen, sind fett gesetzt.

3.4.5 Lebensraum- und Artenschutz
Der Schutz der für die biologische Vielfalt des Prüfraums entscheidenden Le-

bensräume ist durch die Schutzgebietskulisse mit entsprechenden Manage-

mentplänen weitgehend gewährleistet. Im Rahmen eines angepassten Zonie-

rungskonzepts und durch eine Integration in einen nachhaltigen regionalen Ent-

wicklungspfad könnte die Schutzsituation verbessert und zukunftsfähig 

aufgestellt werden. So ist die überwiegende Zahl der relevanten Lebensräume 

auch in der Kern- und Pflegezone vertreten.

Fortsetzung Tabelle 9: Liste ausgesuchter bewertungsrelevanter Tierarten im Prüfraum

Tabelle 10: Repräsentanz relevanter natürlicher Biotoptypen (HB) des Prüfraums in Kern- und 
Pflegezone (ausgewertete Daten aus Natureg)
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Tabelle 11: Repräsentanz relevanter nutzungsbedingter Biotoptypen (HB) des Prüfraums in 
Kern- und Pflegezone (ausgewertete Daten aus Natureg)

Tabelle 12: Repräsentanz relevanter FFH-Lebensraumtypen des Prüfraums in Kern- und Pflege-
zone (ausgewertete Daten aus Natureg und Steckbriefen der Natura-2000-Gebiete des BfN)

3.4.6 Wert und Schutz der regionalen Biodiversität 
Der Prüfraum weist eine hohe biologische Vielfalt auf. Die repräsentative Be-

deutung der waldreichen Kulturlandschaft im Zentrum der globalen Buchen-

waldverbreitung spiegelt sich in der Vielfalt typischer Lebensräume und Arten 

wider. Mit dem Durchbruch durch das Rheinische Schiefergebirge hat der Rhein 

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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zudem eine einzigartige Verbindung von den Auwäldern des Inselrheins über die 

wärmeliebenden felsdurchsetzten Trockenwälder der Steilhänge des Mittelrhein-

tals zu den unzerschnittenen naturnahen Buchenwäldern des Taunuskamms ge-

schaffen, die auch heute noch in einer vergleichsweise hohen Funktionalität be-

steht. Im Verlauf einer Jahrtausende währenden Kulturgeschichte hat der Mensch 

wärmeliebenden Arten weitere Lebensräume eröffnet. Weinbergterrassen mit 

Trockenmauern, blumenbunte Wiesen und ausgedehnte alte Streuobstwiesen 

sind ökologisch wertvolle Lebensräume von Menschenhand. Auf traditionellen 

Streuobstflächen sind regionale Apfelsorten erhalten geblieben. Fluss- und 

Bachtäler gliedern die Landschaft und durchziehen die tiefen Wälder. Der Wech-

sel von Nass nach Trocken erhöht die Vielfalt. Wandernde Fischarten gelangen 

vom Meer über den Rhein die Wisper hinauf in ihre Laichgebiete und zurück. 

Aufgrund der außergewöhnlichen, kulturell geprägten naturkundlichen Ausstat-

tung liegt im Mittelrheintal ein Hotspot der biologischen Vielfalt. Zahlreiche An-

hangarten von Natura 2000 sowie Verantwortungsarten Deutschlands und Hes-

sens unterstreichen die naturschutzfachliche und repräsentative Bedeutung der 

naturnahen Wälder des Taunus.

Als Maßstab für die bereits bestehende Sicherung und Erhaltung der biologischen 

Vielfalt des Prüfraums können Zahl und Größe der Schutzgebiete gelten. Das eu-

ropaweite Netzwerk Natura 2000 spielt dabei eine herausragende Rolle. Die um-

fangreiche Schutzgebietskulisse – etwa 13 % der Prüfraumfläche sind geschützt  

– bildet den überwiegenden Anteil der relevanten vorkommenden Lebensräume

und einen großen Anteil der potenziell natürlichen Vegetationseinheiten ab, sodass

der Schutz schon aktuell greift bzw. gewährleistet ist (vgl. Tabellen 4, 10 bis 12).

Denn Natura 2000 bildet das Rückgrat des Naturschutzes auch in Hessen. Für

Anhangarten wurden und werden vom Hessischen Landesamt für Naturschutz,

Umwelt und Geologie (HLNUG) Artenhilfskonzepte in Hessen erstellt. Sie bieten

die fachliche Grundlage für die Erreichung „günstiger Erhaltungszustände“, ent-

halten jeweils eine ausführliche Situationsanalyse der Populationen und definieren

konkrete flächenbezogene Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen für alle beste-

henden Habitate. Artenhilfskonzepte werden insbesondere auch für Vorkommen

von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie erstellt, die nicht nur in der Schutz-

gebietskulisse Natura 2000, sondern teilweise sogar überwiegend außerhalb da-

von vorkommen, wie zum Beispiel der Feldhamster. Bestandsstützende Maßnah-

men werden – soweit möglich – in Schutzgebieten realisiert. (HMUKLV 2016)

Die Kernflächen von HessenForst, die als Hauptbestanteil der potenziellen Kernzo-

ne infrage kommen, sind ein Resultat der Hotspot-Theorie. Sie sind auf der Grund-

lage des Datenbestands von HessenForst zur Verbreitung relevanter Waldarten, 

insbesondere der Erkenntnisse zu Höhlenzentren im Wald, als Zentren der Arten-

vielfalt identifiziert worden. Wälder der Alters- und Zerfallsphase, Extremstand-

orte und Zentren der Artenvielfalt sind in das Konzept für den hessischen Staats-

wald integriert. (HessenForst 2011). Demnach sind bereits bei der Auswahl der 

Kernflächen im Staatswald zentrale Anforderungen für Kernzonen erfüllt. Kernflä-

chen, die größer als 100 ha sind, werden zudem naturschutzrechtlich gesichert.

Die Schutzgebietskulisse entspricht in weiten Teilen dem möglichen zukünftigen 

Zonierungsverlauf. Die potenzielle Kernzone und Pufferzone würden demnach 

eine hohe Lebensraumtypen- und Artenrepräsentanz garantieren. Der Schutz 

der im Netz der weltweiten Biosphärenreservate als repräsentativ geltenden 
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Lebensräume und Arten würde mithilfe einer gezielten Biosphärenregions-Verord-

nung optimiert. Regionale und nationale Biotopverbünde würden gestärkt, sodass 

Wanderungen von Tierarten mit hohen Raumansprüchen sowie Anforderungen an 

die Verknüpfung von Wald und Wasser verstärkt gefördert würden. Eine Biosphä-

renregion könnte für viele selten gewordene Arten bzw. Verantwortungsarten ihre 

Funktion als Gebiet von Source-Populationen wahrnehmen. Das bedeutet, dass 

die aufgeführten Arten von hier ausgehend artenärmere Gebiete wiederbesiedeln 

können. In der potenziellen Entwicklungszone würden nachhaltige Nutzungen das 

natur- und kulturraumtypische Landschaftsbild und die nutzungsbedingte biolo-

gische Vielfalt, einschließlich traditioneller Obstbaumsorten, begünstigen. 

3.4.7 Unterstützende Projekte
Das Bechsteinfledermausprojekt belegt die aktuellen Naturschutzbemühungen 

der Region. Für den Schutz der Bechsteinfledermaus hat der Naturpark Rhein-

Taunus im Rahmen des Förderprogramms „Biologische Vielfalt“ des Bundesamts 

für Naturschutz mit den Kommunen in seinem Gebiet ein Projekt zur „Förderung 

eines Kolonieverbundes der Bechsteinfledermaus im europäischen Populations-

zentrum“ ins Leben gerufen, das im Jahr 2016 die Auszeichnung als „Projekt der 

UN-Dekade Biologische Vielfalt“ erhalten hat. Zum Projektabschluss wurde ein 

bundesweit anwendbarer Leitfaden für den praktischen integrierten Naturschutz 

erarbeitet und im Jahr 2019 publiziert. (dietz & krannicH 2019).

Das Projekt „Lebensader Oberrhein – Naturvielfalt von nass bis trocken“ soll das 

Artenspektrum des Mittelrheintals als einen Hotspot der biologischen Vielfalt 

sichern. Angestrebt ist auch, dass verschwundene Arten in die Region zurück-

kehren. Zur Erhaltung der Fischfauna wurde im Lorcher Rheinabschnitt das FFH-

Gebiet „Wanderfische“ eingerichtet. (BMU 2013)

In den beiden Naturparks Rhein-Taunus und Taunus laufen in Kooperation mit 

der Regionalentwicklung bereits umfangreiche Aktivitäten für eine nachhaltige 

Entwicklung, die auch die Lenkung der Besuchenden im Blick haben. Im Natur-

park Rhein-Taunus ist der Artenschutz für Zielarten des Naturparks ein Leitpro-

jekt. (naturpark rHein-taunus 2018)

Zahlreiche überwiegend ehrenamtliche Initiativen belegen die Bemühungen zur 

Erhaltung der Streuobstwiesen. Denn bis in die Mitte der 1980er-Jahre ist der 

Bestand an Streuobstwiesen in der Region kontinuierlich zurückgegangen. Heu-

te sind Streuobstwiesen mit ihrer hohen Sortenvielfalt durch Nutzungsaufgabe 

bedroht. Gemäß dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutz-

gesetz (HABGNatSchG) sind Streuobstflächen außerhalb der im Zusammen-

hang bebauten Ortsteile gesetzlich geschützt. Sie würden von Maßnahmen in 

einer potenziellen Entwicklungszone profitieren.

3.4.8 Resümee: Biodiversität
Eine besondere und repräsentative biologische Vielfalt des Prüfraums ist be-

legt. Schutzmaßnahmen und Aktivitäten zu deren Erhaltung sind bereits in 

großem Umfang gegeben und würden durch eine entsprechende Zonierung in 

einer potenziellen Biosphärenregion optimiert. Damit ist das A-Kriterium „Bio-

diversität“ für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenregionen der 

UNESCO in Deutschland erfüllt.

3. Relevante UNESCO-Kriterien
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Anhang: Schutzgebiete im Prüfraum

Abbildung 22: Schutzgebietskulisse des Prüfraums [Natureg-Viewer, Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (HMUKLV)], © GeoBasis-DE / BKG 2018)
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Anhang: Schutzgebiete im Prüfraum

Tabelle 13: FFH-Gebiete im Prüfraum (rot eingefärbt: FFH mit potenzieller Kern- und Pflegezone)
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Tabelle 14: Vogelschutzgebiete (VSG) im Prüfraum

Tabelle 15: Naturschutzgebiete (NSG) im Prüfraum
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Fortsetzung Tabelle 15: Naturschutzgebiete (NSG) im Prüfraum

Anhang: Schutzgebiete im Prüfraum
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